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Bis zum Jahr 2030 soll der Elektrizitätsbedarf Österreichs bilanziell zu 100 Prozent aus 
Erneuerbaren gedeckt werden. Mit diesen ambitionierten energiepolitischen Zielen, die 

sich die Bundesregierung hier gesetzt hat, beschäftigt sich auch ein Teil dieser Ausgabe. 
Die Kleinwasserkraft wird dazu selbstverständlich ihren Beitrag leisten. 2,5 bis 3 TWh an zu-
sätzlicher Jahresproduktion sind unter Berücksichtigung ökologischer Rahmenbedingungen 
noch möglich. Ein großer Teil davon wird über Revitalisierungen erreicht werden können, ei-
niges aber auch die Neuerrichtung von Anlagen betreffen – vor allem durch die Ökologisie-
rung und gleichzeitige energetische Nutzbarmachung mancher der aktuell fast 30.000 unge-
nützten Querbauwerke. 

Aber nicht nur die zusätzliche Stromaufbringung ist bei der Kleinwasserkraft von Relevanz. 
Mit ihren Qualitäten ist sie das Rückgrat der Energiewende, da sie eine Vielzahl von Dienst-
leistungen erbringen kann, die nun wieder an Bedeutung gewinnen. So dürfen in einem neu-
en Energiegesetz dann auch sinnvolle Regelungen für Kleinwasserkraft-(Pump-)Speicher, 
Blackout-Sicherung durch Inselbetriebsfähigkeit, Netzstabilisierung etc. nicht außer Acht 
gelassen werden. Wie positive Beispiele aussehen können, darüber wird am Beispiel Stuben-
berg auch in diesem Magazin berichtet. 

Es müssen jedenfalls die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden,  
damit diese positiven Aspekte weiter gefördert und genutzt werden können. Um die Ziele zu 
erreichen, wird es aber nicht genügen, nur die bisherigen Regelungen fortzuschreiben. Es 
benötigt zusätzliche ambitionierte Maßnahmen, die rasch gesetzt werden. Wie diese aus-
sehen könnten, haben wir im Interview Bundesministerin Köstinger gefragt. Auch aktuelle 
Rechtssachen, wie etwa die EuGH-Entscheidung zu „Protect“, bedürfen hier rascher Rege-
lungen, um nicht unnötig zu bremsen. Österreich hat aber mit seinem bevorstehenden Rats-
vorsitz die Chance, den größeren europäischen Rahmen proaktiv mitzugestalten. Denn in 
diese Zeit fällt die Verabschiedung des unter dem Namen „Winterpaket“ bekannten Energie-
regulierungspaket. 

Dr. Paul Ablinger 
Geschäftsführer Kleinwasserkraft Österreich

Kleinwasserkraft 
kann nicht nur 
Strom produzieren, 
sondern auch eine 
Vielzahl weiterer  
Dienstleistungen  
erbringen.   

Dr. Paul Ablinger
Geschäftsführer 
Kleinwasserkraft 
Österreich

Es wird nicht reichen, 
alte Regelungen fortzuschreiben!
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Die neue Bundesregierung hat in ihrem Regierungs-
programm ein klares Bekenntnis zum Ausbau heimi-

scher Wasserkraft- und Pumpspeicherkraftwerke abge-
legt. Vorgesehen sind unter anderem Verwaltungsvereinfa-
chungen bei der Genehmigung und dem Ausbau der Nut-
zung von Wasserkraft sowie die Stärkung der dezentralen 
Energie versorgung. Dieses klare Bekenntnis der Regierung 
zur Kleinwasserkraft wird von Ministerin Köstinger im Inter-
view ab Seite 12 in dieser Ausgabe abermals betont und gibt 
uns Hoffnung auf eine rasche Umsetzung wichtiger Novel-
len – und davon gibt es einige!

Neben dem 40-jähringen Bestandsjubiläum des Vereins Kleinwasserkraft Österreich verspricht das neue 
Jahr positive Veränderungen, aber auch große Herausforderungen. Eine zentrale Rolle spielt dabei natürlich 
auch die neue Bundesregierung, welche die grundlegenden Weichen für eine positive Zukunft des heimischen 
Wasserkraftsektors zu stellen hat. Das betrifft aber nicht nur das angekündigte neue Energiegesetz (als Ersatz 
für das ÖSG) und das EU-Winterpaket. Unter dem Schlagwort „Abbau von Golden Plating“ will die Regierung 
Verwaltungsvereinfachungen schaffen.

Neues Jahr, neues Glück?

ABBAU VON „GOLDEN PLATING”
Neunmal wurde im Regierungsprogramm der Begriff „Gol-
den Plating“ – gemeint ist damit die Übererfüllung von in-
ternationalen Verpflichtungen – verwendet. Diese soll mög-
lichst verringert werden, da die überschießende Implemen-
tierung, insbesondere von EU-Recht, zu hohen Kosten und 
unnötigem bürokratischen Aufwand führt. Ein Ziel, mit dem 
die Regierung bei der Kleinwasserkraftbranche offene Tü-
ren einrennt! Gibt es doch genug Beispiele, wo Verbesse-
rungen in Genehmigungsverfahren möglich und notwen-
dig sind. Nicht nur was die Umsetzung von EU-Recht  

WAS DAS JAHR 2018 FÜR DIE KLEINWASSERKRAFT BRINGEN KÖNNTE
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Mit der neuen Regierung 
gibt es auch wieder neue 
Hoffnung auf positive 
Veränderungen für die 
Kleinwasserkraftbran-
che. Der Blick in die 
Zukunft stimmt uns 
zuversichtlich, auch 
wenn viele Fragen 
noch ungeklärt sind. 
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Seit Jahren hoffen wir auf 
Veränderung zugunsten  
der erneuerbaren Energie

Wir predigen unerlässlich die Vorzüge der Kleinwas-
serkraft, und ich weise überdies seit 20 Jahren 

darauf hin, dass es nur mit nachhaltiger Nutzung von 
Ressourcen eine Zukunft gibt. Was habe ich mich über 
Ewiggestrige geärgert, die genauso unerlässlich im-
mer behaupten, dass Luftverschmutzung nichts ausma-
che, und mit dümmlichen Argumenten behaupten, dass 
so ein kleines Land wie Österreich ja nichts bewirken 
könne. „Die in China sollen beginnen – oder noch bes-
ser die in Afrika!“ Es stehen einem die Haare zu Berge, wenn gebildete Men-
schen solche Aussagen tätigen. Was ist nun die gute Nachricht, an die ich auch 
glauben kann? Ich habe nach meinem Besuch beim neunen Generalsekretär 
des BMNT, DI Josef Plank, wieder Hoffnung geschöpft, dass die guten Vorsätze 
endlich auch umgesetzt werden. 

Die größte Aufgabe wird sein, die EU-Kommission zu überzeugen, den vor Jah-
ren eingeschlagenen Weg nicht zu verlassen und von verbindlichen, ambitio-
nierten Zielen für die Umstellung auf erneuerbare Energie nicht abzukehren. 
Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass in den Schaltstellen Vertre-
ter der Ölindustrie und Atomindustrie sitzen, die einen Machtverlust befürch-
ten, wenn „ihre“ Energiequelle an Bedeutung verliert oder gar völlig verschwin-
den muss. Österreich ist zwar klein, aber wenn wir uns etwas trauen und gu-
te Argumente einbringen, werden sich Mehrheiten dafür finden, die veralteten 
Strukturen aufzubrechen.

Wir wollen einen Energiemarkt haben, in dem alle externen Kosten abgebil-
det werden. CO2 in die Luft blasen zu dürfen muss Geld kosten, dann werden 
auch die Kohlekraftwerke verschwinden. Auch Atommüll zu produzieren darf 
nicht kostenlos sein, und wenn die Erbauer von Atomkraftwerken die Kosten für 
20.000 Jahre Lagerung samt Risiken tragen müssten, würde in Atomkraftwer-
ken keine Kilowattstunde mehr produziert werden.

Das sind Zukunftsentscheidungen, die zu treffen sind, und faule Ausreden,  
etwa dass bei höheren Strompreisen dann die ganze Industrie abwandern wür-
de, lasse ich nicht gelten. Produktionszweige, die in den vergangenen Jahr-
zehnten von Mitteleuropa weggezogen sind, sind in BilligLOHNländer gezogen 
und nicht in BilligSTROMländer!

Ich denke, man soll uns nicht für dumm verkaufen, sonst tritt ein, was niemand 
möchte. Dann könnten auch in Europa radikale Gruppen immer stärker werden 
und das Vakuum, das eine unverantwortliche Politik hinterlässt, füllen. 

Wir werden beobachten, was in den nächsten Monaten geschieht, und versu-
chen, unser politisches Gewicht zu nutzen, um die Entwicklung zu beeinflussen. 

Ihr

Christoph Wagner, Präsident Kleinwasserkraft Österreich

Christoph Wagner
Präsident 
Kleinwasserkraft 
Österreich
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25. April 2018, Wien

ÖWAV-SEMINAR „WASSERRECHT FÜR DIE PRAXIS”
Infos: www.oewav.at

18. Juni 2018, Wien

ENERGIEGESPRÄCHE 2018
Infos: www.eeg.tuwien.ac.at/energiegespraeche
www.tmw.at/energiegespraeche

18. bis 19. Oktober 2018, Schladming

JAHRESTAGUNG KLEINWASSERKRAFT ÖSTERREICH
Save the Date!

Interessante Veranstaltungen rund  
um das Thema „Wasserkraft“

Termine

anbelangt, sondern auch auf der Ebene von Bundes- 
und Landesgesetzgebungen.

So ist etwa bei der Errichtung von (Klein-)Wasser-
kraftwerken neben der wasserrechtlichen Bewilligung  
aktuell fast immer auch ein separates naturschutzrechtli-
ches Verfahren notwendig. Dabei werden in Bezug auf den  
Naturraum Wasser die gleichen Themenkomplexe behan-
delt (zum Beispiel Restwassermenge). Durch diese doppelte 
Bewilligungspflicht kommt es mitunter selbst bei den Amts-
sachverständen zu unterschiedlichen Auffassungen, was 
denn nun im Bescheid vorzuschreiben sei. Im besten Fall 
wird dadurch nur die mündliche Verhandlung in die Länge 
gezogen, leider wird jedoch auch oft genug das gesamte 
Verfahren deutlich verzögert. Solche Verzögerungen werden 
ohne ein entschlosses Vorgehen seitens der Bundes- und 
Landesregierungen in Zukunft wohl deutlich mehr werden. 

Unsicherheit herrscht beispielsweise auch im Bereich des 
sogenannten „Weser-Urteils“. Noch immer gibt es bezüg-
lich dessen Auslegung und Interpretation keine klare Vorga-
be des Gesetzgebers. Das ist eine Situation, die vor Jahres-
wechsel vielleicht noch als unangenehm angesehen werden 
konnte, mit dem sogenannten „Protect-Urteil“ (siehe Seite 
18–19) mittlerweile aber untragbar ist! Denn wenn nun 
der betroffenen Öffentlichkeit das Recht zugestanden wird,  
gegen eine vermeintliche Verschlechterung der heimischen 
Gewässer gerichtlich vorzugehen, muss es auch klare,  
objektive und ausgewogene Kriterien geben, nach denen 
beurteilt werden kann ob es zu einer Verschlechterung, 
bzw. einer „erheblichen Auswirkung“ kommt. Falls solche 
erwogen werden, muss klar sein, unter welchen Umstän-
den eine Verschlechterung in Kauf genommen wird, also ein 
übergeordnetes Interesse vorhanden ist. 

Die neue Bundesregierung hat in ihrem Regierungs-
programm ein klares Bekenntnis zum Ausbau heimischer 
Wasserkraft- und Pumpspeicherkraftwerke abgelegt.
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Der 2012 veröffentlichte Leitfanden zum Bau von 
Fischaufstiegshilfen wird in Fachkreisen noch immer 
diskutiert, zumal vorliegende Ergebnisse die Befürch-
tung bestätigen, dass die darin enthaltenen Regeln, 
Parameter und Berechnungen überschießend sind. 

2018 soll der Leitfaden FAHs nun endlich überar-
beitet werden! Um für die kommenden Diskussionen 
bestmöglich gerüstet zu sein, bitten wir Sie um Ihre 
Mithilfe. Wenn Sie in den letzten Jahren einen Fisch-
aufstieg gebaut haben und für diesen eine Funktions-
kontrolle durchgeführt wurde, melden Sie sich bitte 
bei uns bzw. senden Sie die betreffenden Unterlagen 
bitte an t.buchsbaum@kleinwasserkraft.at. 

Mit den gesammelten Daten wollen wir unseren  
Informationsstand weiter verdichten und somit unsere 
Argumente weiter untermauern. Natürlich werden wir 
alle von Ihnen zugesandten Informationen streng ver-
traulich behandeln. 

Aufruf: Funktionskontrollen von 
Fischaufstiegshilfen gesucht

Das Land Steiermark unterstützt mit einer speziell 
konzipierten Aktion die Revitalisierung von Kleinwas-
serkraftwerken durch geförderte kompetente Bera-
tungen. Die bereits 2013 gestartete Kampagne wur-
de mit 1. Jänner 2018 von LR Anton Lang ein weite-
res Mal verlängert! 

Eine Antragstellung ist bis 31. Dezember 2019 
möglich, die Abwicklung erfolgt durch die KÖ  
Wasserkraft Service GMBH. 

Weitere Informationen finden Sie wie immer auf  
unserer Website: 
www.kleinwasserkraft.at/wasserkraft-steiermark

Bei Ihrer Anmeldung mittels Formular sind (soweit 
vorhanden) der gültige Wasserbuchauszug sowie der 
Firmenbuchauszug anzuschließen.

Beratungsaktion Kleinwasserkraft  
Steiermark bis 2019 verlängert

Wir hoffen, dass die  
neue Bundesregierung 
Schritte in Richtung  
weniger Bürokratie und 
mehr Augenmaß setzt.

Ähnliches musste im Herbst im Zuge der Novellierung der 
QZV Ökologie OG festgestellt werden. Der aktuelle Verord-
nungstext führt in dieser Form jedenfalls zu einer Erhö-
hung des Untersuchungsaufwands, zu Mehrkosten im Bau 
sowie zu einer Verringerung der Stromproduktion bei Neu-
bauten, Revitalisierungen und Wiederverleihungen. Sinn-
volle Verbesserungen wie die Eindämmung überbordender 
Nachweispflichten, Planungsvereinfachungen und Entbüro-
kratisierungen fehlen hingegen. Zumindest wurde diese für 
die Branche weitreichende Verordnung bislang noch nicht in 
Kraft gesetzt. Wir hoffen daher, dass Ministerin Köstinger 
unsere Verbesserungsvorschläge aufnimmt, und hier einen 
ersten Schritt in Richtung weniger Bürokratie und mehr Au-
genmaß setzt.

Nicht nur bei umwelt- bzw. wasserrechtlichen Themen 
stellt sich die Frage, wo es zu Verwaltungsvereinfachungen 
kommen soll. Auch in anderen Themenbereichen ist dies 
vordergründig notwendig. Braucht es zum Beispiel die neun 
ELWOGs in den Bundesländern oder wäre hier eine Ab-
kehr vom föderalistischen Prinzip sinnvoller, insbesondere  
wenn der Zugang zum Netz grundsätzlich über Auflagen 
des Netzbetreibers ausreichend geregelt ist? 

Hier sollte auch auf das geplante Energiegesetz nicht ver-
gessen werden, das an die Stelle des Ökostromgesetzes tre-
ten soll. Von europäischer Seite wurden die Vorgaben zur 
künftigen Förderung von erneuerbaren Energien bereits ver-
schärft, etwa durch die Festlegung, dass sogenannten Aus-
schreibemodelle möglichst weitreichend zum Einsatz kom-

men sollen. Man verspricht 
sich hier – entgegen der Er-
fahrung und entgegen zahl-
reicher Studien – vor allem 
einen günstigeren Zubau 
von Ökostrom. Gleichzeitig 
wird in den EU-Beihilfeleit-

linien angemerkt, dass unter gewissen Umständen Aus-
schreibungen nicht zielführend sind, beispielsweise bei zu 
geringer Akteursvielfalt oder bei langen Planungs- und Ent-
wicklungsphasen. Richtigerweise hat darum etwa auch die 
deutsche Bundesregierung im Zuge des EEG 2017 die Was-
serkraft aus dem Ausschreibemodell ausgenommen. 

Die neue Bundesregierung könnte hier selbst schnell in 
die Golden-Plating-Falle stolpern, wenn sie den Plan aus 
dem Regierungsprogramm umsetzt und in einem neuen 
Energiegesetz auf die Vergabe von Marktprämien und In-
vestitionszuschüssen durch Ausschreibungen und Auktio-
nen setzt. Denn damit wird eben nicht das Ziel erreicht, die  
Effizienz zu erhöhen, sondern gegenteilig nur eine weite-
re hohe bürokratische Hürde für die Revitalisierung und den 
Neubau von Kleinwasserkraftwerken geschaffen. Insbe-
sondere Privatbetreiber wären hier stark benachteiligt. Ei-
ne Heranführung von Kleinwasserkraft an einen Markt zeigt 
nur dann sinnvolle Ergebnisse, wenn dies auch für die fossi-
le und die atomare Erzeugung gilt. Fo
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Auf den ersten Blick könnte man meinen, es sei für die 
Kleinwasserkraft nicht schlecht gelaufen: Die Tarife in 

den kleinen Leistungsklassen, also für die ersten 2,5 Millio-
nen eingespeisten Kilowattstunden, haben sich im Vergleich 
zu den letztgültigen sogar leicht erhöht. Dennoch sehen wir 
keinen Grund, in Begeisterungsstürme auszubrechen, denn 

Neue Einspeisetarife
ZWEI MAL DREI 
MACHT VIER – WIDDEWIDDEWITT!

Ab Jänner 2018 gelten für neu errichtete 
und revitalisierte Kleinwasserkraftanlagen 
aktualisierte Einspeisetarife. Das Öko-
stromgesetz sieht vor, dass diese Tarife zur 
Förderung von Ökostromanlagen – und des-
halb auch von Kleinwasserkraftanlagen – in 
der Ökostrom-Einspeisetarifeverordnung 
festzulegen sind. So wurde Ende 2017 eine 
entsprechende Verordnung in Begutachtung 
geschickt, und Kleinwasserkraft Österreich 
hat dazu einmal mehr eine umfassende 
Stellungnahme abgegeben. 

in den oberen Tarifzonen hat sich der festgelegte Preis deut-
lich reduziert. Nicht nur, dass diese Reduktion keinesfalls 
gerechtfertigt erscheint, kommen wir in unserer fachlichen 
Analyse vielmehr zum Schluss, dass auch in diesem Bereich 
eine Erhöhung vorzusehen wäre, um den Vorgaben und der 
Intention des Ökostromgesetzes zu entsprechen, und dass 
selbst die Erhöhung für kleine Anlagen noch deutlich zu ge-
ring ausfällt. 

Die Tarife haben sich nämlich nach den durchschnittlichen 
Produktionskosten von kosteneffizienten Anlagen zu richten. 
Nun ist bei der Ermittlung dieser natürlich entscheidend, 
welche Berechnungsgrößen eingesetzt werden, etwa für 
Volllaststunden, Betriebskosten oder den Berechnungszeit-
raum zur Kostendeckung. Um diesen Berechnungsgrößen 
auf den Grund zu gehen und somit auch eine fundierte Stel-
lungnahme zur Verordnung abgeben zu können, bedarf es 
einer genauen Durchsicht des Gutachtens der E-Control,  Fo
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das die Basis für die verordneten Tarife bildet. Und hier liegt leider in einigen 
Bereichen der Hund begraben! 

Etwa bei der Annahme der durchschnittlichen Volllaststundenanzahl, die ei-
nen ganz entscheidenden Einfluss auf den zu ermittelnden Tarif hat, gehen die 
Sachverständigen der E-Control von 4.500 Volllaststunden aus. Wie im Gutachten 
auch angeführt, haben wir als Interessenvertretung immer darauf hingewiesen, 
dass die durchschnittliche Volllaststundenzahl in den Berechnungen mit 4.000 
anzunehmen ist. Zu Recht! Denn betrachtet man die Erhebungen der E-Control, 
lässt sich daraus ableiten, dass die durchschnittliche Volllaststundenzahl der An-
lagen der letzten Jahre, also jener auf dem neuesten Stand, bei 3.754 liegt. Nun 
bezieht sich die E-Control nicht einfach auf diesen Durchschnittswert, sondert 
bildet aus allen Daten drei Klassen und meint, dass das „beste Drittel“ als Maß-
stab gelte. Auch wenn dieses über dem Durschschnittswert liegt, bedeutet das 
nicht, dass die Anlagen aus dem „mittleren“ und dem „schlechtesten“ Drittel 
technisch schlecht oder an schlechten Standorten installiert wurden. Vielmehr 
ist zu berücksichtigen, dass es für Wasserkraftanlagen unterschiedliche, stand-
ortabhängige Betriebsführungen und somit Auslegungen gibt. So kann etwa eine 
Hochdruckanlage in Tirol nicht mit einem Laufkraftwerk in Niederösterreich ver-
glichen werden! „Schlechtestes Drittel“ ist somit eine irreführende und falsche 
Klassifizierung!

Wie bei sonst keiner anderen Technologie wird eine effiziente Nutzung der 
Wasserkraft bereits im Zuge des Genehmigungsverlaufes umfassend berück-
sichtigt, da eine diesbezügliche Vorgabe im Wasserrecht verankert ist. 

Auch im Ökostromgesetz wird in § 23 für die Ermittlung des erforderlichen Un-
terstützungsvolumens bei der Kleinwasserkraft von einer Volllaststundenanzahl 
von 4.000 ausgegangen. Warum also soll das nicht die Basis für die Berechnung 
der Tarifhöhen sein? Die 4.000 Volllaststunden sind fachlich korrekt, auch mit 
Fokus auf eine effiziente Nutzung der Wasserkraft, und rechtlich verankert und 
daher bei der Tarifberechnung heranzuziehen! 

Und ganz nebenbei erwähnt: Wenn die Zahlen des E-Control-Gutachtens jene 
Anlagen abbilden, die in den letzten Jahren neu errichtet oder revitalisiert wur-
den, und von diesen das Drittel mit der höchsten Volllaststundenanzahl als Maß-
stab für effiziente Förderung gilt, bedeutet das dann etwa, dass in den letzten 
Jahren eine Vielzahl von ineffizienten Anlagen genehmigt, errichtet und geför-
dert wurde? So ist es wohl nicht! 

Eine weitere ungerechtfertigt schlechterstellende Berechnungsgrundlage  
sehen wir im Kalkulationszeitraum. Die Tarifermittlung bei der Kleinwasser-
kraft ist nämlich auf 20 Jahre ausgelegt, jene der anderen Technologien hinge-
gen auf 13 Jahre. Diese Ungleichbehandlung der Technologien spiegelt sich im 
Ökostromgesetz nicht wider. Hier gehen die Ungereimtheiten auch noch weiter, 
denn hinsichtlich der Betriebskosten geht das Gutachten von einer durchschnitt-
lichen Teuerung von lediglich 6 Prozent über die gesamten 20 Jahre aus. 

Das Gutachten führt mit den hier beschriebenen Annahmen der Sachverständi-
gen zu Tarifempfehlungen, die für die Kleinwasserkraft um durchschnittlich bis 
zu 40 Prozent unter den eigentlich zu empfehlenden Tarifen liegen. Kein Wunder 
also, dass wir trotz der aktuellen Erhöhungen keine große Begeisterung zeigen. 
Auf die hier dargelegten Fakten haben wir in unserer Stellungnahme zur Verord-
nung und in Gesprächen eindringlich hingewiesen. Wir werden sie auch in Zu-
kunft immer wieder darlegen und thematisieren, weil wir so für die Zukunft er-
reichen möchten, dass Kleinwasserkraft endlich zu einem gerechten und kos-
tendeckenden Preis abgegolten wird. Fo
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Einspeisetarife für Ökostrom aus  
Kleinwasserkraft bei Antragstellung  
im Jahr 2018 und 2019. Die Tarife  
sind 13 Jahre lang gültig.

INFO

Revitalisierungen mit mind. 15 % Leistungssteigerung

Netzeinspeisung [kWh] Einspeisetarif in EUR

von bis 2018 2019

– 500.000 0,086 0,0851

500.000 1.000.000 0,0683 0,0676

1.000.000 2.500.000 0,0583 0,0577

2.500.000 5.000.000 0,0359 0,0355

5.000.000 7.500.000 0,0331 0,0328

7.500.000 – 0,0254 0,0251

Neuanlangen oder mind. 50 % Leistungssteigerung

Netzeinspeisung [kWh] Einspeisetarif in EUR

von bis 2018 2019

– 500.000 0,103 0,102

500.000 1.000.000 0,0844 0,0836

1.000.000 2.500.000 0,0732 0,0725

2.500.000 5.000.000 0,0446 0,0442

5.000.000 7.500.000 0,0409 0,0405

7.500.000 – 0,0323 0,032

Eine kleine Sache konnte von Kleinwasserkraft Österreich im Zuge der Verordnung 
noch in letzter Minute erreicht werden: Liegt der Zonentarif in einer Stufe unter 
dem Marktpreis gemäß § 41 ÖSG 2012, so ist statt dem jeweiligen Zonentarif der 
Marktpreis anzuwenden.

Noch etwas finden wir erwähnenswert: Die E-Control verweist im Gutachten da-
rauf, dass die Kontingente für neue Einspeiseverträge bereits ausgeschöpft sind, 
und wertet das als Zeichen dafür, dass die Tarife jedenfalls nicht zu niedrig ange-
setzt wurden. Unerwähnt lässt sie, dass der Ausschöpfungsgrad der Kontingente 
zu einem wesentlichen Teil von der Differenz zwischen Tarifhöhe und Marktpreis-
höhe getrieben wird. Es ist nicht etwa so, dass sich der „Run“ auf die Ökostrom-
förderung so gesteigert hat, vielmehr bedarf es aufgrund des niedrigen Marktprei-
ses eines viel höheren Förderbetrages, um Anlagen realisieren zu können. Bereits 
kleine Erhöhungen beim Marktpreisniveau würden den Druck auf die verfügba-
ren Mittel deutlich entspannen und die Förderkosten rasch merklich senken. Dass 
ausgeschöpfte Kontingente rein durch attraktive Tarife bedingt werden, stellt je-
denfalls einen nicht zulässigen Trugschluss dar. 

Wir gehen nicht davon aus, dass der Gesetzgeber bei der Festlegung der Tarife 
dem Ansatz folgen möchte, dass die „passenden“ Tarifhöhen zu ermitteln sind, in-
dem die Tarifhöhen so lange nach unten gedrückt werden, bis keine Anträge mehr 
gestellt werden. Hiermit würde dem Sinn des Gesetzes, Ökostromausbau anzure-
gen, sicher nicht entsprochen.  
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Mit der neuen Bundesregierung kam auch in  
Sachen Ressortverteilung einiges in Bewegung.  
So vereint seit Anfang des Jahres das neu als Bun-
desministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus 
(abgekürzt BMNT) bezeichnete Ministerium die 
relevantesten Fachbereiche für die Wasserkraft.  
Es führt nun nicht nur die Umweltschutz- und 
Wasserrechts-, sondern auch die Energieagenden 
unter einem Dach. Für uns der passende Anlass, 
der neuen Ministerin Elisabeth Köstinger 
die aktuell brennendsten Fragen zu stellen. 

Die Kleinwasserkraft ist eine sehr gut prognostizierba-
re, regelmäßig verfügbare und flexible erneuerbare 

Technologie. Gleichzeitig ist sie die am längsten verwen-
dete und war in der Vergangenheit das Rückgrat der wirt-
schaftlichen Entwicklung in Österreich. Wie sehen Sie den 
Stellenwert der Kleinwasserkraft in Österreich, insbeson-
dere im Hinblick auf das Ziel „100 % erneuerbare Strom-
produktion bis 2030“?

Elisabeth Köstinger: Nur wenige Industriestaaten nut-
zen erneuerbare Energien in einem ähnlich hohen Maß 
wie Österreich, der Erneuerbaren-Anteil im Stromsek-
tor beträgt bereits über 70 Prozent. Die Kleinwasserkraft 

Kleinwasserkraft wird zur Erfüllung  
der Klimaziele einen Beitrag leisten

MINISTERIN ELISABETH KÖSTINGER IM GESPRÄCH
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Wir wollen den bilanziellen 
Anteil erneuerbarer Energien 
im Strombereich bis 2030 
auf 100 Prozent steigern. 
Hier wird der Kleinwasser-
kraft eine große Bedeutung 
zukommen. 

Elisabeth Köstinger
Bundesministerin für  
Nachhaltigkeit und Tourismus
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leistet dabei auf kosteneffiziente Weise einen wesentli-
chen Beitrag zur Verminderung von CO2-Emissionen so-
wie zur Erreichung unserer Ziele im Bereich der erneu-
erbaren Energien. Auch in puncto Sicherstellung der Ver-
sorgungssicherheit ist die Wasserkraft in Österreich ent-
scheidend. Wie Sie wissen, verfolgen wir das ambitionier-
te Ziel, den bilanziellen Anteil erneuerbarer Energien im 
Strombereich bis 2030 auf 100 Prozent zu steigern. Dabei 
werden wir alle erneuerbaren Technologien brauchen, der 
Kleinwasserkraft wird eine große Bedeutung zukommen. 

Gerade für kleine Wasserkraftanlagen stellen notwendi-
ge ökologische Maßnahmen große Herausforderungen Fo
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dar. Die Umweltförderung konnte dies in der Vergangen-
heit etwas abfedern und verhindern, dass viele Anlagen 
geschlossen werden mussten. Ist es vorgesehen, diese 
in Zukunft wieder aufleben zu lassen? Und werden auch 
ausreichend Fördermittel zur Verfügung gestellt, um der 
Kleinwasserkraft trotz eines verzerrten Marktes ein Über-
leben zu gewährleisten?

Köstinger: Die EU-Wasserrahmenrichtlinie sieht vor, 
dass bis 2027 der gute Zustand in den europäischen Ge-
wässern hergestellt werden muss. Auch in Österreich 
wurden Defizite festgestellt, die es zu beheben gilt. Für 
den 1. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplan 

ZUR PERSON

 � 1978 in Kärnten geboren, wuchs in einem kleinen  
landwirtschaftlichen Familienbetrieb in St. Paul  
im Granitztal auf. 

 � Ihre politische Karriere begann sie bei der Land- 
jugend, wo sie schon bald Kärntner Landesleiterin war. 

 � 2009 zog sie nach einem erfolgreichen Wahlkampf  
in das Europäische Parlament ein. Dort wurde sie  
Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und  
ländliche Entwicklung und im Ausschuss für die  
Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter. 

 � Seit 18. Dezember 2017 ist Elisabeth Köstinger  
Österreichs erste Ministerin für Nachhaltigkeit und 
Tourismus.

Elisabeth Köstinger
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standen in Summe 140 Millionen Euro an Förderun-
gen für gewässerökologische Projekte zur Verfügung. 
Davon konnten 305 Maßnahmen von KMU mit einem Bar-
wert von 11 Millionen Euro Bundesförderung unterstützt 
werden. Es ist auch für die Zukunft wichtig, Förderungen 
zur Verfügung stellen zu können. Dazu laufen gerade die 
Budgetverhandlungen. 

Wie stehen Sie dem Vorschlag von Kleinwasserkraft Ös-
terreich gegenüber, Tarifförderungen (oder in Zukunft 
Marktprämien) auch für die Umsetzung ökologischer 
Maßnahmen zu gewähren, um einerseits Bestandsanla-
gen abzusichern und andererseits einen Anreiz für zu-
sätzliche sowie raschere ökologische Adaptierungen zu 
schaffen?

Köstinger: Im Rahmen des weiteren Ausbaus erneuerba-
rer Energien wird es auch eine Reform der Ökostromför-
derung geben. Im Rahmen eines neuen Energiegesetzes 
soll mehr erneuerbare Energie kosteneffizient mit den 
eingesetzten Fördermitteln erreicht werden. Dabei sind 
auch EU-Regeln wie das Beihilfenrecht zu berücksichti-
gen. Wir werden im Rahmen dieses Prozesses natürlich 
auch eine nachhaltige Lösung für die Kleinwasserkraft in 
Österreich anstreben. Dabei wird auch die Frage der Be-
standsanlagen zu klären sein. 

Ein großer Teil des Potenzials der Kleinwasserkraft liegt 
in Revitalisierungen. Zudem sind neue Standorte nur be-
grenzt vorhanden bzw. durch Eigentumsverhältnisse 
nicht für jeden erschließbar. Für Ausschreibungen bzw. 
Auktionen ergibt sich daher kein sinnvoller Markt, insbe-
sondere keiner, der die dezentrale Bedeutung der Klein-
wasserkraft berücksichtigen würde. Werden Sie sich da-
her auf österreichischer und europäischer Ebene da-
für einsetzen, dass es zu keinen Ausschreibungen für die 
Kleinwasserkraft-Förderungen kommen wird?

Köstinger: Auf EU-Ebene ist es mein Bestreben, auch im 
Hinblick auf die bevorstehende EU-Präsidentschaft, aus-
gewogene Kompromisse beim „Clean Energy Package“ 
zu finden. Ich will dabei einen Beitrag zur Verwirklichung 
der EU-Energieunion im Sinne ambitionierter Klima- und 
Energieziele leisten. Zu einem funktionierenden Energie-
markt gehören auch einheitliche Regeln. Andererseits 
müssen den Mitgliedstaaten gewisse Freiheiten gelas-
sen werden, über die genaue Ausgestaltung der Förder-
regime selbst zu entscheiden. Es ist natürlich mein Be-
streben, die Wasserkraft weiter zu forcieren, da ich in Ös-
terreich noch Potenzial für den Ausbau und insbesondere 
für die Revitalisierung bestehender Anlagen sehe. 

Ein topaktuelles Thema ist die Entscheidung des Euro-
päischen Gerichtshofes (EuGH) in der Rechtssache „Pro-
tect“ (Urteil vom 20. Dezember 2017, C-664/15), die Um-
welt-NGOs Parteistellung und gerichtliche Überprü-
fungsrechte einräumt. Gleichzeitig steht zu befürchten, 

dass diese Parteistellung für PR-Interessen missbraucht 
werden könnte. Gibt es einen Ansatz, wie das zu vermei-
den ist, um Verfahren nicht unnötig zu verlängern?

Köstinger: Das vorliegende Urteil des Europäischen Ge-
richtshofes wird derzeit genauestens analysiert. Grund-
sätzlich muss es aber unser Ziel sein, Genehmigungs-
verfahren verantwortungsvoll zu vereinfachen und zu be-
schleunigen, ohne dadurch ökologische Standards zu ge-
fährden.

In diesem Zusammenhang ist auch das „Weser-Urteil“ zu 
nennen. Nach aktuellem Stand wird es in Zukunft kaum 
noch möglich sein, ein neues Kleinwasserkraftwerk zu 
bewilligen, selbst wenn eine Verschlechterung nur am 
Papier und nicht in der Natur existiert. Dies liegt insbe-
sondere am Kriterienkatalog „Wasserkraft“, dessen Kri-
terien für eine Interessenabwägung seit Inkrafttreten des 
„Weser-Urteils“ nicht mehr geeignet sind. Kann hier mit 
einer zeitnahen Überarbeitung des Kriterienkatalogs ge-
rechnet werden?

Köstinger: Der Kriterienkatalog „Wasserkraft“ dient als 
Hilfestellung für die Abwägung von öffentlichen Inter-
essen bei Verfahren. Die 
Kriterien des Katalogs be-
rücksichtigen neben dem 
ökologischen Gesamtzu-
stand auch bisher schon 
weitere wichtige ökologi-
sche Aspekte, wie die Na-
türlichkeit in Bezug auf die 
Morphologie, die Selten-
heit des Gewässertyps oder die besondere ökologische 
Funktion einer Gewässerstrecke. Durch das „Weser Ur-
teil“ ist auf diese Kriterien mehr Gewicht zu legen. Wir 
werden uns das genauer ansehen. 

Im Herbst 2017 wurde der Entwurf zur Novellierung der 
Qualitätszielverordnung (QZV Ökologie OG) veröffentlicht. 
Die Wasserkraft-Branche warnt geschlossen vor den 
weitreichenden negativen Folgen, die dieser Entwurf be-
inhaltet. Können wir hier hoffen, dass das Versprechen 
nach weniger Bürokratie und Verwaltungsaufwand auch 
in Bezug auf die Kleinwasserkraftbranche eingelöst wird?

Köstinger: Die wesentlichsten Änderungen in der No-
velle der QZV Ökologie betreffen notwendige Adaptierun-
gen, die sich aus dem europaweiten Vergleich der biolo-
gischen Bewertungsverfahren ergeben. Das Begutach-
tungsverfahren wurde Ende 2017 abgeschlossen und die 
Stellungnahmen werden nun analysiert und dementspre-
chend eingearbeitet. Vor der Fertigstellung der Novel-
le wird es auch noch Fachgespräche mit den Betroffenen 
geben, damit sichergestellt wird, dass zu allen Fragen 
die passenden Antworten gefunden werden und unbüro-
kratisch gearbeitet werden kann.  

Unser Ziel ist:
Genehmigungsverfahren ver-
antwortungsvoll zu vereinfa-
chen und zu beschleunigen, 
ohne dadurch ökologische 
Standards zu gefährden.
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Der niederösterreichische Landessprecher Mag. Han-
nes Taubinger eröffnete das Treffen und berichtete 

zu Beginn über die aktuelle Strompreisentwicklung sowie 
über neue Vermarktungschancen für Kleinwasserkraftbe-
treiberInnen. Dabei erfuhren die gespannten ZuhörerInnen 
alles über Regelenergie, den aktuellen Megatrend „Mining“ 
(siehe auch Artikel „Was tun, wenn der ,Miner‘ anruft“, auf 
Seite 24–27) bis hin zu Direktleitungen und gemeinschaftli-
chen Erzeugungsanlagen. Auch wurden die Gründe für die 

Vergangenen November nahmen rund 60 niederösterreichi-
sche KraftwerksbetreiberInnen am Mitgliedertreffen in Pet-
zenkirchen teil. Im traditionsreichen Landgasthof „Bärenwirt“ 
versammelten sich interessierte Mitglieder, um sich zu aktu-
ellen Themen rund um die Kleinwasserkraft zu informieren. 

Im Zeichen des positiven Aufwinds
derzeitige leichte Strompreiserholung sowie die weiteren 
Entwicklungen am Strommarkt, besonders im Hinblick auf 
die bevorstehende Preiszonentrennung, dargelegt. 

Danach gaben Kleinwasserkraft Österreich-Geschäftsführer  
Dr. Paul Ablinger und der technische Experte DI Thomas 
Buchsbaum-Regner einen Überblick über die aktuelle Ver-
einsarbeit. Besondere Bedeutung hatte dabei die Analyse 
der „kleinen“ und der Ausblick auf die „große“ Ökostrom-
novelle. Dr. Ablinger berichtete über die langwierigen Ver-
handlungen und die Beschlussfassung in wahrlich letz-
ter Minute. Mit dem Warteschlangenabbau, der Erhöhung 
des jährlichen Kontingents für Kleinwasserkraft und der 
Verlängerung der Antragsverfallsfristen wurde ein Schritt 
in die richtige Richtung gesetzt, inklusive eines positiven 
Wertschöpfungseffekts in Millionenhöhe. 

MITGLIEDERTREFFEN IN NÖ AM 23. NOVEMBER 2017
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Abschließend stellte Buchsbaum-Regner die aktuellen 
Herausforderungen aus dem Bereich „Ökologie“ vor. Be-
sonders wurde dabei auf die Auswirkungen des 2. Natio-
nalen Gewässerbewirtschaftungsplans eingegangen. Auch 
von dieser Seite gab es zuletzt durchaus gute Nachrich-
ten für KleinwasserkraftbetreiberInnen. Neben Entschär-
fungen im 2. NGP bezüglich Durchgängigkeit und Restwas-
ser konnten zusätzlich auch positive Forschungsergebnis-
se von angeblich zu klein dimensionierten FAHs präsentiert 
werden. Diese positiven Erfahrungen werden wir natürlich 
auch in die anstehende Überarbeitung des Leitfadens zum 
Bau von Fischaufstiegshilfen einbringen. 

In der anschließenden Diskussionsrunde hatten die Teil-
nehmer noch die Möglichkeit zu Fragen und Gesprächen. 
Diese drehten sich besonders um die neuen Vermark-
tungsmöglichkeiten und um die künftigen Auflagen im Be-
reich der Durchgängigkeit. 

WEITERE BUNDESLÄNDERTREFFEN 2018 
Für 2018 sind weitere Mitgliedertreffen in den einzelnen 
Bundesländern geplant. Mehr dazu finden Sie in unserer 

Infobox. In Salzburg wird sich unsere neue Landesspreche-
rin Sophie Uitz vorstellen und ihre Pläne für die Vereins-
arbeit präsentieren. Die weiteren Infos dazu entnehmen Sie 
der Infobox. 

Tirol am 11. April im Parkhotel in Hall in Tirol
Salzburg am 12. April im Hotel Kesselgrub, Altenmarkt
Oberösterreich am 17. April im Gasthaus sGerstl in Wels

Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie  
unter www.kleinwasserkraft.at/veranstaltungen

Mitgliedertreffen in den 
Bundesländern 2018

INFO
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Hintergründe des aktuellen EuGH-Entscheids und  
mögliche Folgen für die Kleinwasserkraftbranche.

beeinträchtige, ist keine des Wasserrechts, weshalb die zu-
ständige Behörde die Einwände von „Protect“ zurückwei-
sen musste.

Interessanterweise tauchten dann im Einspruch gegen 
den erlassenen Wiederverleihungsbescheid wasserrecht-
lich relevante Argumente auf, insbesondere berief sich 
„Protect“ dabei auf einen möglichen Verstoß gegen das 
Verschlechterungsverbot nach der Wasserrahmenrichtli-
nie. Eine solche Verschlechterung ist bei einer Wiederver-
leihung eigentlich ausgeschlossen. Da dieser Einspruch 
abermals abgewiesen wurde, ging die NGO den Instanzen-
weg weiter, woraufhin der österreichische VwGH dem Eu-
ropäischen Gerichtshof drei Fragen zur Vorabentscheidung 
vorlegte, bei denen es darum ging, ob bzw. in welchem 
Umfang einer NGO Parteistellung zukommt.

DIE „BETROFFENE ÖFFENTLICHKEIT”  
LAUT AARHUS-KONVENTION
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass gemäß Aarhus-Kon-
vention jener Öffentlichkeit, die ein ausreichendes Inter- 
esse an der Entscheidung hat, bei Anlagengenehmigungs-
verfahren eine Parteistellung zukommt. Gemäß dem Über-
einkommen sind mit dieser „betroffenen Öffentlichkeit“ 
nichtstaatliche Organisationen (NGOs) und Nachbarn defi-
niert. Diese Parteistellung ist in Österreich bereits in Ver-
fahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung und bei Indust-
rieanlagen gegeben. Im Wasserrechtsgesetz ist diese bis-
lang – abgesehen von betroffenen Nachbarn – nicht veran-
kert.

DREI FRAGEN ZUR VORABENTSCHEIDUNG
Der VwGH wollte in einer ersten Frage an den EuGH wis-
sen, ob laut Aarhus-Konvention Umwelt-NGOs auch in Ver-
fahren ohne UVP-Pflicht ein Recht auf Parteistellung ha-
ben. Falls diese Frage bejaht wird, sollten noch die Fragen 
beantwortet werden, ob (zweitens) die Wahrnehmbarkeit 
dieser Rechte bereits vor der Verwaltungsbehörde geltend 
gemacht werden können muss und ob (drittens) die Par-

Die Rechtssache „Protect”, die Aarhus-
Konvention und die Parteistellung für NGOs

EINE UNTERSCHRIFT MIT DRAMATISCHEN KONSEQUENZEN?
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Vor mittlerweile fast 20 Jahren, am 25. Juni 1998, unter-
zeichneten 39 Mitglieder der Wirtschaftskommission 

für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) die sogenannte 
„Aarhus-Konvention“ (AK). Österreich hat diese, ebenso wie 
die EU, im Jahr 2005 ratifiziert. Damit verpflichtet sich Ös-

terreich, die Regelungen der 
Konvention in seinem nationa-
len Anlagen- und Umweltrecht 
umzusetzen. Unter anderem 
ist darin auch das Recht auf 
Parteistellung der „betroffe-
nen Öffentlichkeit“ in Anlagen-
genehmigungsverfahren inklu-

diert. Eine Regelung, die mit einiger Verspätung dramati-
sche Konsequenzen für Wasserrechtsverfahren haben kann. 

RECHTSSACHE „PROTECT”
Am 20. Dezember 2017 kam es zu einem richtungswei-
senden Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Beim Ur-
teil C-664/15, mittlerweile unter dem etwas gängige-

ren Synonym „Rechtssache ,Protect‘“ bekannt, geht es 
um ein wasserrechtliches Verfahren aus dem 

Jahr 2013. Ein Waldviertler Skiliftbetreiber hat-
te die Wiederverleihung einer wasserrechtli-
chen Bewilligung für eine Beschneiungsan-
lage beantragt. Daraufhin begehrte die NGO 
„Protect Natur-, Arten- und Landschafts-
schutz“ (kurz: „Protect“) die Parteistellung 
im Verfahren. Der genaue Verfahrensverlauf 
scheint dabei selbst für erfahrene österrei-
chische UmweltjuristInnen unklar zu sein. 
So wurde offenbar im Wasserrechtsverfah-
ren ausschließlich mit naturschutzrechtli-
chen Fragestellungen Beschwerde erho-
ben. Die Frage, ob der Lärm der Beschnei-
ungsanlagen die dort heimischen Tierarten 

Österreich muss wie  
39 andere Staaten die 
Aarhus-Konvention im 
nationalen Anlagen- und 
Umweltrecht umsetzen.
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teistellung einer NGO im Verfahren bedeutet, dass Einwän-
de bereits im Verwaltungsverfahren und nicht erst als Be-
schwerde geltend zu machen sind (§ 42 AVG). 

Der EuGH hat in der Causa der Umweltorganisation „Pro-
tect“ sehr umfassende Rechte zugestanden. Und zwar inso-
fern, als jedenfalls immer dann, wenn ein Projekt „erhebli-
che Auswirkungen“ auf die Umwelt haben kann, den NGOs 
und Nachbarn eine volle Parteistellung zukommt. Selbst 
wenn das Projekt keine erheblichen Auswirkungen ha-
ben kann, steht den NGOs zumindest noch das gerichtliche 
Überprüfungsrecht zu. 

So weit die, zugegeben sehr kurze, Zusammenfassung 
des Urteils. Der wichtigste Merksatz für Wasserkraftbetrei-
berInnen ist wohl, dass den NGOs und Nachbarn nun deut-
lich mehr Mitspracherecht in den Bewilligungsverfahren 
zukommt. Doch welche Auswirkungen sind darüber hinaus 
zu erwarten? Und was bedeutet das Urteil für abgeschlos-
sene und laufende Verfahren?

MÖGLICHE AUSWIRKUNGEN  
AUF DIE KLEINWASSERKRAFT
Das wohl größte Problem, das es zu lösen gilt, ist die Neu-
gestaltung der Verfahren zur Bewilligung von Anlagen. 
Zwar sollte sich die Parteistellung von NGOs bei Projekten 
für Kleinwasserkraftwerke eigentlich in Grenzen halten, da 
hier eine potenzielle erhebliche Auswirkung eher selten ge-
geben ist. Allerdings muss den Umweltorganisationen ein 
Prüfungs- bzw. Einspruchsrecht gegeben werden, das im 
österreichischen Recht aktuell nicht ausreichend verankert 
ist. Dieses Problem muss vom Gesetzgeber rasch angegan-
gen werden, immerhin sind vom aktuellen Urteil mehre-
re Dutzend Materiengesetze auf Bundes- und Landesebe-
ne betroffen! Dabei muss auch sichergestellt werden, dass 
es zu keiner missbräuchlichen Verwendung der Parteistel-
lung und des Beschwerderechtes kommt! Die jetzige Situa-
tion kann jedenfalls weder für Projektwerber noch für seri-
öse Umweltorganisationen befriedigend sein. 

Die Rechtssache „Protect”, die Aarhus-
Konvention und die Parteistellung für NGOs

INFO

„Aarhus-Konvention“: Die Aarhus-Konven-
tion ist ein Übereinkommen der Wirtschafts-
kommission für Europa (UNECE) über den 
Zugang zu Informationen, die Öffentlich-
keitsbeteiligung an Entscheidungsverfah-
ren und den Zugang zu Gerichten in Um-
weltangelegenheiten. Weiterführende Informationen dazu:  
www.bmnt.gv.at

„Betroffene Öffentlichkeit“: In Art. 2 Abs. 5 der Aarhus-Kon-
vention wird der Begriff „betroffene Öffentlichkeit“ wie folgt 
definiert: „… die von umweltbezogenen Entscheidungsverfah-
ren betroffene oder wahrscheinlich betroffene Öffentlichkeit 
oder die Öffentlichkeit mit einem Interesse daran; im Sinne 
dieser Begriffsbestimmung haben nichtstaatliche Organisa-
tionen (NGOs), die sich für den Umweltschutz einsetzen und 
alle nach innerstaatlichem Recht geltenden Voraussetzungen 
erfüllen, ein Interesse“. De facto sind mit der betroffenen Öf-
fentlichkeit Nachbarn und NGOs gemeint.

„Erhebliche Auswirkung“: Laut Meinung vieler JuristInnen 
ist als „erhebliche Auswirkung“ zum Beispiel die Verschlech-
terung gemäß Wasserrahmenrichtlinie zu verstehen. Da-
mit ist bei Wasserkraftprojekten, aber auch bei allen ande-
ren wasserrechtlich bewilligungspflichtigen Projekten, bei de-
nen es zu einer Verschlechterung des gewässerökologischen 
Zustandes kommen kann, wahrscheinlich von einer erhebli-
chen Auswirkung auszugehen. Auch andere Rechtsnormen, 
wie das Naturschutzgesetz, können einen Passus zur „Erheb-
lichkeit“ beinhalten.

Eine weitere Frage, die auftaucht: Was passiert mit bereits 
bewilligten und meist auch umgesetzten Projekten? Immer-
hin gilt das Urteil auch rückwirkend bis 2005 – zu dem Jahr, 
in dem Österreich die Konvention ratifiziert hat. Hier ist 
grundsätzlich von einer Rechtssicherheit für die Anlagenbe-
treiberInnen auszugehen, da das Unionsrecht die Rücknah-
me von bestandskräftigen Entscheidungen nicht verlangt. 
Da aber auch dieser Grundsatz nicht uneingeschränkt gilt, 
können bei einzelnen Anlagen noch Probleme auftauchen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es vor allem ei-
ner raschen Lösung des Problems durch den Gesetzge-
ber bedarf. Immerhin sind hier nicht nur Wasserkraftwerke 
betroffen, sondern alle Anlagen mit einer Auswirkung auf 
die Umwelt! Für aktuell laufende und zukünftige Verfahren 
empfehlen wir, zumindest mit dem Wasserrechtsjuristen/
der Wasserrechtsjuristin der Behörde abzuklären, ob bzw. 
welche NGOs sowie Nachbarn eine Parteistellung im Ver-
fahren haben könnten. Hier sollte man sich keinen Risiken 
aussetzen! Fo
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Die dänische Stadt 
Aarhus war 1998 
Schauplatz des  
Zusammentreffens der 
Wirtschaftskommissi-
on für Europa.







40er zum 40er
NEUE MITLGLIEDER GEWINNEN ZAHLT SICH AUS!

Mit jedem neuen Mitglied in unserem Verein gewinnt unsere Stim-
me bei PolitikerInnen, Behörden und MeinungsbildnerInnen zu-

sätzliches Gewicht, und auch Sie selbst können direkt davon profitieren! 
Denn für jedes neue Mitglied, das Sie anwerben, erhalten Sie eine Gut-
schrift von 40 Euro auf die Vorschreibung des Mitgliedsbeitrages 2019.*

Kleinwasserkraft Österreich begeht 2018 sein 40-jähriges 
Jubiläum, und dieses wollen wir mit möglichst vielen Mit-
gliedern feiern! Darum starten wir im Jubiläumsjahr eine 
spezielle Aktion für unsere Mitglieder. Helfen Sie mit, die 
Kleinwasserkraft-Familie zu vergrößern, und profitieren  
Sie dabei doppelt. 

22 JUBILÄUM
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Mitglieder von Kleinwasserkraft  
Österreich genießen folgende Vorteile

INFO

 Vertretung ihrer Interessen bei Poli-
tikerInnen, Behörden und Meinungs-
bildnern auf Landes- und Bundes-
ebene sowie auf europäischer Ebene

 Gezielte Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit im Sinne der Kleinwasserkraft

 Kostenloser Bezug des Vereins-
magazins „Wasserkraft“ mit aktuellen  
relevanten Informationen

 Zusätzliche schriftliche Informationen 
zu wichtigen Neuigkeiten (E-Mail,  
Mitgliederbrief oder Newsletter)

  | Nr. 59 | März 2018

 Kostenlose kompetente Auskünfte  
(per Telefon oder E-Mail zu relevanten  
Fragestellungen durch das Team im 
Büro von Kleinwasserkraft Österreich)

 Wenn erforderlich Weitervermittlung 
an ExpertInnen (z. T. Vergünstigungen 
für Mitglieder)

 Zugang zum Mitgliederbereich auf  
der Website von Kleinwasserkraft  
Österreich: www.kleinwasserkraft.at

 Regelmäßige kostenlose Mitglieder-
treffen in den Bundesländern

 Vergünstigte Teilnahme an attraktiven 
Veranstaltungen und Fachseminaren 
des Vereins

* Tritt ein neues Mitglied  
aufgrund Ihrer Empfehlung 
dem Verein Kleinwasserkraft 
Österreich bei, erhalten Sie  
eine Gutschrift in der Höhe  
von 40 Euro auf die Mitglieds-
beitragsvorschreibung 2019. 

Maximal drei Anwerbungen  
im Gegenwert von 120 Euro  
pro bestehendem Mitglied.

Informieren Sie einen Kleinwasserkraftbetreiber/eine Kleinwasserkraftbetreiberin 
über die Vorteile einer Mitgliedschaft beim Verein Kleinwasserkraft Österreich. 
Alle Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie unter:  
www.kleinwasserkraft.at/mitglied-werden

Dieser/diese kann auf unserer Homepage ganz einfach die Beitrittserklärung 
ausfüllen: www.kleinwasserkraft.at/beitrittserklaerung  
Dabei nicht darauf vergessen, im Feld „Geworben durch (Name & MG Nr.)“  
den Namen und die Mitgliedsnummer des/der Werbenden anzugeben.

Die Aktion läuft bis 30. Juni 2018. Unter allen Mitgliedern, die ein neues Mitglied  
werben, verlosen wir 2 x 1 Eintrittskarte für unsere Jahrestagung am  
18. und 19. Oktober in Schladming, inklusive Übernachtung. 

SO FUNKTIONIERT’S
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Dass die Kryptoschürfer gerade bei Kleinwasserkraft-
werks-BetreiberInnen vermehrt anrufen, ist auf die 

gegebenen Grundvoraussetzungen zurückzuführen. So 
sind Kraftwerksstandorte für Mining-BetreiberInnen vor 
allem wegen der Möglichkeit zur Vermeidung der Netz-
kosten interessant. Im Gegensatz zu anderen Ökostrom-
technologien, zum Beispiel Photovoltaik, ist die benötigte 
Leistung über lange Zeiträume verfügbar.

Gleichzeitig können die Miner von den in Österreich ak-
tuell sehr niedrigen Marktpreisen für Strom profitie-
ren. Aus diesem Grund scheint das Mining auch für vie-
le BetreiberInnen sehr interessant, da damit die derzeit 
sehr niedrigen Strompreise zumindest teilweise kompen-

Mit dem aktuellen Hype um Bitcoin und andere Kryptowährungen häufen sich auch die An-
fragen von „Minern“ bei Kraftwerksbetreiberinnen und -betreibern. Sie wollen mit leistungs-
starken Rechnern die digitalen Währungen schürfen und benötigen dafür billigen Strom. 
Immer wieder erreichen uns daher auch Fragen von BetreiberInnen nach Empfehlungen 
hinsichtlich der geeigneten Vorgangsweise. Wir haben uns daher bemüht, hier möglichst alle 
aktuell bekannten Aspekte zu beleuchten, und hoffen, eine adäquate Hilfestellung zu leisten.

Was tun, wenn der „Miner” anruft?

siert werden können. Allerdings sind dabei einige wich-
tige Punkte zu beachten. Vor allem sollte man sich mit 
den zukünftigen Geschäftspartnern genau auseinander-
setzen. Bei der aktuellen Goldgräberstimmung gibt es ei-
ne große Bandbreite unterschiedlicher Mining-Betreiber 
– vom Hobbyschürfer bis zur hochprofessionellen Unter-
nehmung. Dementsprechend sind auch das Know-how 
und der Leistungsbedarf, aber durchaus auch die Seriosi-
tät sehr unterschiedlich.

GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN
Zu beachten gilt jedenfalls, dass unter Berufung auf das 
Recht der Direktleitung laut ElWOG einzelne Kunden mit 
einzelnen Leitungen versorgt werden dürfen. Innerhalb 

KRYPTOWÄHRUNGEN BITCOIN, ETHERUM UND CO.
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des Krafthauses bzw. einer Liegenschaft im Eigentum der 
KraftwerkseigentümerInnen lässt sich das in der Regel 
einfach bewerkstelligen. Beachtet werden sollte aber vor 
allem, dass nur der selbst produzierte Strom weitergege-
ben werden darf. Im Fall von 
Kraftwerksausfällen, Minder-
leistung etc. sind daher die Mi-
ning-Rigs unbedingt vom Netz 
zu trennen. Selbstverständ-
lich lässt sich dies de facto nur 
vollautomatisch bewerkstelli-
gen. Sollten Umgehungskon-
struktionen ähnlich wie bei Ladestationen für die E-Mobi-
lität – bei denen vielfach über die Ladezeit und nicht nach 
verbrauchten Kilowattstunden abgerechnet wird – gewagt 
werden, ist noch mehr Vorsicht geboten. 

ACHTUNG, VOLLEINSPEISER!
Selbst wenn hier eine rechtlich haltbare Variante gefunden 
wird, gibt es weitere Aspekte, die eine automatische Ab-
schaltung der Miner als sinnvoll erscheinen lassen. Wird 
nämlich das Kraftwerk als Volleinspeiseanlage betrieben, 
so verliert es diesen Status, wenn aus dem Netz Strom 
bezogen wird, der nicht für den Kraftwerksbetrieb selbst 
notwendig ist. Damit wird man jedoch auch bei der Öko-
strompauschale zahlungspflichtig! Diese ist insbesondere 
auf der Netzebene 5 (aktuell 13.414,17 Euro/Jahr) bereits 
empfindlich hoch und kann daher die möglichen Mehrer-
träge rasch aufbrauchen. Zudem gilt es zu beachten, dass 
durch eine eventuelle Nachkaufpflicht von Leistungsbe-
zugsrechten beim Netzbetreiber zusätzliche Kosten ent-
stehen können. 

Um hohe Kosten für den Bezug von Strom oder lange 
Stillstandszeiten für die Mining-Betreiber zu vermeiden, 
sollte die maximal zur Verfügung gestellte Leistung dem-
entsprechend für den Standort optimiert festgelegt wer-
den. Grundsätzlich empfiehlt sich jene Leistung, die an  
etwa 330 bis 350 Tagen im Jahr erreicht wird. Es ist jeden-
falls ratsam, auch diesen Punkt mit den zukünftigen Ab-
nehmern zu besprechen. 

WÄRMEENTWICKLUNG BEACHTEN
Auch das Thema „Wärmeabfuhr“ sollte ausreichend be-
achtet werden. Schließlich wird der im Mining-Prozess 
verbrauchte Strom praktisch zur Gänze in Wärme umge-
wandelt. Werden die Mining-Rigs im Krafthaus aufgestellt, 
kann es rasch zu hohen Temperaturen kommen. Da die 
Prozessoren selbst aber nur für eine bestimmte Maximal-
temperatur ausgelegt sind, wird hier unter Umständen ei-
ne zusätzliche Kühlung notwendig, die wiederum Strom 
benötigt. Hier wird am besten vertraglich geregelt, wer für 
die Kühlung zu sorgen hat.

ELEKTRIZITÄTSABGABE
Rechtlich sind BetreiberInnen verpflichtet, Aufzeichnun-
gen darüber zu führen, wie viel Strom produziert bzw. Fo
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Kryptowährungen 
Kryptowährungen sind digitale Zahlungs-
mittel, bei denen Prinzipien der Kryptogra-
fie angewandt werden, um ein dezentra-
les und sicheres Zahlungssystem zu reali-
sieren. Sie werden im Gegensatz zu Zent-
ralbankgeld bis heute ausschließlich durch 
Private geschöpft. 2009 wurde mit „Bitcoin“ 
die erste dieser Währungen gegründet. 
Mittlerweile existieren ca. 1.500 Kryptowäh-
rungen mit einer Gesamtmarktkapitalisie-
rung von ca. 460 Milliarden US-Dollar.

Mining/Schürfen 
Das „Mining“ oder „Schürfen“ ist (verein-
facht gesagt) ein Prozess, bei dem Rechen-
leistung zur Transaktionsverarbeitung, Ab-
sicherung und Synchronisierung aller Nut-
zer im Netzwerk zur Verfügung gestellt 
wird. Dieser Prozess ist dezentral, weltweit 
und wird analog zum Goldschürfen „Mi-
ning“ genannt. Für die zur Verfügung ge-
stellten Dienste erhält der „Miner“ eine Be-
lohnung. Da die Prozesse sehr leistungs-
intensiv sind, wird vor allem an Orten „ge-
schürft“, wo der Strompreis verhältnismä-
ßig günstig ist. Neben Österreich etwa auch 
in Island oder Russland.

Miner/Mining-Rig 
Als „Mining-Rig“ wird ein Computer bzw. 
eine elektronische Datenverarbeitungs-
anlage bezeichnet, die für die Errechnung 
und Absicherung von Transaktionen be-
stimmter Kryptowährungen notwendig ist.

Die wichtigsten Fachbegriffe, 
kurz erklärt

INFO

Nur der selbst  
produzierte Strom  
sollte für das Mining  
verwendet werden.
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sprochen und im Preis je verbrauchter Kilowattstunde be-
rücksichtigt werden, sofern diese Nebenkosten nicht di-
rekt vom Kunden selbst übernommen werden. Es sollten 
die für den langfristigen Betrieb von Kleinwasserkraftanla-
gen notwendigen Preise von (in Abhängigkeit von der Grö-
ße der Anlage) zumindest 6,5 
bis 7,5 Cent je Kilowattstun-
de zuzüglich der gesetzlichen 
Abgaben vereinbart  wer-
den. Sollten Sie sich selbst 
nicht intensiv mit Kryptowäh-
rungen auseinandersetzen, 
empfiehlt es sich, zudem von 
einer Bezahlung mit Bitcoins oder Ähnlichem Abstand zu 
nehmen und nur Euros zu akzeptieren. 

BetreiberInnen sollten sich auch im Hinblick auf die ver-
brauchten Mengen und das sehr volatile, risikoreiche Ge-
schäft absichern. Es ist angeraten, zumindest ein bis zwei 
Monatsverbrauchsmengen im Vorhinein als Kaution zu 
vereinbaren. Im Falle von ausbleibenden Zahlungen sollte 
umgehend mit dem Kappen der Stromzufuhr reagiert wer-
den können. Wird all das im Vorhinein klar angesprochen 
und vertraglich fixiert, sollten sodann relativ wenige Prob-
leme auftreten. 

an Dritte abgegeben wurde. Dies vor allem, um die Be-
rechnung der Elektrizitätsabgabe zu ermöglichen. Sie sind 
zwar als ProduzentIn und VerkäuferIn nicht der Abgaben-
schuldner, allerdings sind Sie zur Abfuhr verpflichtet und 
müssen die Abgabe daher Ihren Kundinnen und Kunden 
weiterverrechnen. 

ACHTUNG VOR EINBRECHERN
Abseits der technischen und rechtlichen Aspekte sollten 
Sie auch daran denken, dass die Mining-Rigs derzeit sehr 
begehrt, relativ teuer und aktuell nur mit relativ langer 
Lieferzeit erhältlich sind. Aus diesem Grund wurden be-
reits mehrere Einbrüche in Kraftwerke verübt, bei denen 
die Mining-Rigs das Ziel waren. Eine Abklärung der Aus-
wirkung auf bestehende und eventuell sinnvolle neue Ver-
sicherungen sollte daher im Vorfeld vorgenommen wer-
den.

NICHT NUR DIE KWH KOSTET
Vergessen Sie auch nicht, Ihren Stromabnehmer (Händ-
ler) darüber zu informieren und die Auswirkungen auf den 
künftigen Verkaufspreis zu besprechen. Schließlich ent-
fernen Sie durch die Versorgung von Mining-Rigs einen 
wertvollen Anteil Ihres Erzeugungsprofils. All dies soll-
te jedenfalls mit den künftigen Kunden im Vorhinein be-

Wer sich nicht intensiv 
mit Kryptowährungen 
beschäftigt, sollte sich  
in Euro bezahlen lassen.
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Umweltzeichen „Grüner Strom” – UZ 46

WAS HAT SICH IN DER NEUEN VERSION 5.0 FÜR 
KLEINWASSERKRAFTANLAGEN BEIM UMWELTZEICHEN „GRÜNER STROM” GEÄNDERT?

Das Umweltzeichen „Grüner 
Strom“ soll dabei vor allem 

für Transparenz bei Tarifen und 
bei Verträgen sorgen, um so 
den Endkunden Gewissheit 
über die Herkunft und Nach-
haltigkeit des Stroms zu ge-
ben. Zuständig für die Verga-
be des Umweltzeichens ist das 
Bundesministerium für Nach-
haltigkeit und Tourismus (BMNT). 
Der Verein für Konsumenteninfor-
mation (VKI) verantwortet die Erstel-
lung und Überarbeitung der Umweltzei-
chen-Richtlinien sowie die Administration von Interes-
sentInnen und Umweltzeichen-Betrieben.

Für AnlagenbetreiberInnen bedeutet dies, dass sie 
ihr Kleinwasserkraftwerk zertifizieren lassen und da-
mit bei manchen Stromhändlern höhere Preise er-
zielen können. Doch gerade in der Vergangenheit war 
diese Möglichkeit nur für wenige BetreiberInnen at-
traktiv. Denn um das Gütesiegel zu erhalten, müs-
sen Kraftwerke eine Reihe von Vorgaben erfüllen. 
Mit 1. Jänner 2018 ist nun eine überarbeitete Version 
der Richtlinie in Kraft getreten. Im Vergleich zur letz-
ten Version aus dem Jahre 2013 ergeben sich für die 
Kleinwasserkraft einige positive Änderungen. 

Diese wurden auch durch die von Kleinwasserkraft 
Österreich bereits im Vorfeld eingebrachten Positio-
nen und Vorschläge ermöglicht. Wie wir auch in unse-
rem Positionspapier betont haben, begrüßen wir das 
Bestreben, garantiert atom- und fossilfreien Ökostrom 
nach transparenten Kriterien für den Verbraucher klar 
auszuweisen. Ganz besonders die Vorgabe, dass Her-
kunftsnachweise nur gemeinsam mit dem tatsächli-
chen Strom gehandelt werden dürfen, ist ein wichtiges 
Merkmal für dieses Gütesiegel und ein wesentlicher 

Vorteil für die teilnehmenden Klein-
wasserkraftanlagen.

EINIGE FEHLER DER 
UZ 46 BLEIBEN  
BESTEHEN
Doch leider ist gut gemeint 
oftmals das Gegenteil von gut, 

denn die UZ 46 unterschei-
det immer noch zwischen ver-

meintlich „guten“ und „schlech-
ten“ Wasserkraftanlagen, indem zu-

sätzliche Kriterien für die Zertifizie-
rung festgelegt werden. Bemerkenswert da-

bei ist, dass nur Ökostrom aus Wasserkraft und Bio-
masse zusätzliche Anforderungen erfüllen müssen. 
Bei anderen Technologien scheinen zusätzliche Nach-
haltigkeitskriterien keine Rolle zu spielen. Diese Krite-
rien treffen vor allem ältere Kraftwerke, die durch den 
NGP bisher noch nicht zur Revitalisierung oder Anpas-
sung verpflichtet worden sind. Dieses Problemfeld der 
UZ 46 wird von uns bereits seit Langem kritisiert. Zwar 
konnten wir einige Verbesserungen in Kriterien selbst 
erreichen, wodurch die Zertifizierung weniger aufwen-
dig wird, der grundlegende Fehler wurde jedoch nicht 
berichtigt.

Hier ist etwa auch die Regelung zu nennen, dass 
für die Zertifizierung nur jene Kraftwerke zugelas-
sen sind, die keine Ausnahmebewilligung nach § 104a 
Wasserrechtsgesetz benötigen. Diese Anforderung ist 
deswegen problematisch, weil immer noch nicht klar 
ist, welche Projekte eine solche Ausnahmebewilligung 
erfordern. Darüber hinaus erscheint es widersinnig, 
eine Wasserkraftanlage zuerst unter Berufung auf ein 
überwiegendes öffentliches Interesse – etwa am Kli-
maschutz – zu bewilligen, diesem dann aber die Ver-
marktung der Produktion als nachhaltigen Strom zu 
verwehren. 

Die Richtline „UZ 46 – Grüner Strom“ wurde als Gütesiegel für umweltfreundlichen Strom eingeführt. Sie ist 
dafür gedacht, Strom aus erneuerbaren Energiequellen zu fördern. Außerdem soll das Umweltzeichen Kon-
sumenten auch Sicherheit darüber geben, dass der „Grüne Strom“ auch wirklich aus nachhaltigen Quellen 
stammt. Der getrennte Zukauf von Herkunftsnachweisen ist dabei nämlich nicht gestattet. Dadurch ist das 
„Aufkleben“ meist norwegischer Wasserkraftzertifikate auf fossilen oder nuklearen Strom nicht möglich. Be-
treiberInnen von Kleinwasserkraftanlagen können damit einen höheren Preis für den Strom erzielen, müssen 
aber auch mit einem Mehraufwand für die Zertifizierung rechnen.
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Das Österreichische Umweltzeichen bietet Konsumenten 
ein Label für umweltfreundliche Kaufentscheidungen. Das 
staatlich vergebene Gütesiegel wurde 1990 eingeführt und 
kennzeichnet umweltfreundliche Produkte und Dienstleis-
tungen. Das Umweltzeichen gibt es für die Sparten Produkte, 
Tourismus, Green Meeting und Bildung.

Österreichisches Umweltzeichen

INFO

Infos zum Umweltzeichen auf: 
www.umweltzeichen.at

Die UZ 46 als PDF: 
www.umweltzeichen.at/richtlinien
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Ähnliches gilt für die Regelung zu Neuanlagen in 
Natura-2000-Gebieten mit relevanten Schutzgütern, 
die ebenfalls von einer Zertifizierung ausgeschlos-
sen sind. Das österreichische Recht sieht bereits 
umfangreiche Schutz- und Ausgleichsmaßnahmen 
für Natura-2000-Gebiete vor, wodurch jeglicher ne-
gative Einfluss auf solche Schutzgebiete bereits im 
Vorhinein ausgeschlossen ist. Meist kommt es hier-
bei sogar zu einer Verbesserung der ökologischen 
Situation, etwa wenn Querbauwerke durchgängig 
gemacht oder morphologische Belastungen redu-
ziert werden. Somit ist der Ausschluss dieser Anla-
gen nicht im Einklang mit den Zielen dieses Umwelt-
zeichens, nämlich der Förderung von atom- und fos-
silfreiem Strom. Aus diesem Grund forderte der Ver-
ein weiterhin, eine UZ-46-Zertifizierung von neu-
en Kleinwasserkraftwerken in Natura-2000-Gebie-
ten zuzulassen. 

UND DENNOCH WURDE EINIGES  
ERREICHT
Kleinwasserkraft Österreich konnte jedoch auch vie-
le positive Änderungen bewirken. So wurden etwa 
Kriterien für Ausleitungskraftwerke vereinfacht und 
an die aktuellen Richtlinien und Leitfäden angepasst. 
Die Restwassermenge orientiert sich nun an den 
Vorgaben der QZV Ökologie zur Erreichung des guten 
ökologischen Zustandes. Damit konnte ein wichtiges 
Kriterium verbessert werden. Die ursprüngliche Vor-
gabe, als Restwassermenge zumindest das 0,8-Fa-
che des natürlichen Q95% abzugeben, war mit zu-
sätzlichem Aufwand in der Zertifizierung verbunden. 
In einigen Fällen bedeutete diese Regelung auch ei-
ne überschießende Restwasserabgabe und somit 
energetische Verluste, die den Vorteil einer Vermark-
tung als Umweltzeichen-Anlage konterkarierten.

Die in den älteren Versionen geforderte Geschiebe-
durchgängigkeit wurde gestrichen und stellt somit 
keine Anforderung mehr für die Zertifizierung dar. 
Zu begründen ist dies mit dem bislang noch fehlen-
den Stand der Technik, bzw. dem auch noch fehlen-
den Wissen über den Zusammenhang von Geschie-
betransport und Ökologie. 

Ebenfalls angepasst wurde auch die Regelung zur 
Fischdurchgängigkeit. Gemäß der alten Fassung war 
eine „ganzjährig sichergestellte“ Durchgängigkeit 
für Fische vorzusehen, eine ungenaue und tendenzi-
ell überschießende Anforderung. Davon ausgenom-
men waren bislang auch nur Trinkwasserkraftwer-
ke und Anlagen in „hochalpinen Lagen ohne Fisch-
besatz“. Hier konnte eine Anpassung an die gängi-
gen Bestimmungen bzw. an den Stand der Technik 
zur Fischdurchgängigkeit erreicht werden.

ZUSAMMENSETZUNG DES „GRÜNEN STROMS”
Auch in der Stromzusammensetzung finden sich in der ak-
tuellen Version 5.0 Erleichterungen. Insbesondere ist es nun 
im Gegensatz zu früheren Versionen möglich, unter gewis-
sen Umständen einen Anteil von über 79 Prozent Wasser-
kraft zu haben. Damit reagierten VKI und BMNT auf die Kri-
tik von Stromhändlern aus den westlichen Bundesländern, 
deren natürliche Gegebenheiten insbesondere keine Ener-
giegewinnung aus Windkraft ermöglichen. 

Somit lässt sich zusammenfassend 
sagen, dass mit der Version 5.0 der 
UZ 46 viele kleine Schritte in die rich-
tige Richtung gemacht wurden. Diese 
erleichtern die Zertifizierung von Klein-
wasserkraftanlagen zum Teil deutlich 
und können Kleinwasserkraftbetreibe-
rInnen einen alternativen Weg für die Ver-
marktung des Ökostroms eröffnen.   
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VERKAUFEN Stirnradgetriebe. Lenze GST11-2W VBR 1G, Antriebsleistung 27,91 kW, Lenze-Antriebs-
größe 1 G, VP 900 Euro (VB) Abholung in OÖ. Info: Tel. 0699 15 15 35 37

E-Werks-Projekte in Oberösterreich und Steiermark. Baureif, Jahresproduktion je-
weils ca. 2,3 Mio. KWh. Info: info@nova-realitaeten.at

3 fabrikneue TES-Generatoren (auch einzeln). Power – Speed – Voltage – Weight: 
526 kW, 600 UpM, 400 V, 6.500 kg, • 711 kW, 750 UpM, 690 V, 7.000 kg, • 1.117 kW, 
1.000 rp, 690 V, 8.120 kg. Zu jedem Generator kann eine ca. 15-seitige Spezifikation ver-
sandt werden. Info: MNU@MARTELI.COM

Zwei Turbinenanlagen. Wegen Revitalisierung zukünftig abzugeben, voraussichtlich bis 
ca. 2020 in Betrieb. • Francis-Spiral: 21,5 m, 720 l/s, 124 kW, 1.000 UpM, Hersteller Voith, 
Bj. 1966, Synchrongenerator: 160 kVA, 1.000 UpM 400 V, Hersteller Elin, Regler: Voith- 
Regler • Francis-Spiral: 21,5 m, 400 l/s, 94 PS, 1.000 UpM, Hersteller Geppert, Bj. 1976, 
Asynchrongenerator: 77 kW, 1.015 UpM 400 V, Hersteller Elin, Regler: Geppert-Regler. Info: 
Ing. Christof Mallaun, mallaun@ew-prantl.at

Wasserkraftwerk. Produktion zwischen 20 und 40 kWh, unbefristetes Wasserrecht, 
8.000 m² Grundstück nahe Oberwart. Info: E-Mail: j.tomschi@gmx.at, Tel. 0650 519 23 21

Elin-Generator (synchron). 750 UpM / 130 kVA, Bj. 1959, Steyr-6-Zylinder-Dieselaggregat 
mit BBC-Synchrongenerator, 125 kVA / 1.500 UpM, Bj. 1977, Preise: Verhandlungssache. 
Info: Erich Koidl, Tel. 0664 432 62 81

Laufend Restposten zu Bestpreisen. Stahlrohre, Gussrohre, Formteile und Armaturen. 
Info: Alpe Kommunal- und Umwelttechnik GmbH & Co.KG, Auweg 3, A-6422 
Stams, office@alpe-tirol.com; Tel. 05263 511 10

Wasserkraftwerke in Frankreich/Lothringen. 5 Mio. kWh, Törmer Energy. Info: Tel. 
+49 391 251 43 89, www.toermer.com

Wasserkraftwerk in Österreich. Nähere Angaben unter www.toermer.com.  
Info: Törmer Energy, Tel. +49 391 251 43 89, office@toermer.com

Blindstromkompensation.  Mi t  6  Kondensa to ren  Type  AEG RKV00  DR7 
400/50/800, mit 1 Stück Blindleistungsregler 7-stufig, Type AEG BLR MC, Bj. 1993.  
Info: Tel. 0664 512 66 80

2 Stück Synchrongeneratoren. • Fabrikat AEM, 525 kVA / 473 kW, 750 UpM  
• Fabrikat Hitzinger, 500 kVA, 750 UpM. Info: Tel. +43 4276 46 70 oder n.kogler@ 
efg-turbinenbau.at

1 große Flachriemenscheibe. Geteilt, Durchmesser 1.500 Laufbreite 300, Bohrg. 140 mm; 
weitere mittelgroße Flachriemenscheiben auf Anfrage. Info: Tel. 0699 14 16 78 51

Verschiedene Getriebemotoren. Aus Lagerbestand, 0,12 kW bis 7,4 kW, allge-
mein in gutem Zustand, überprüft, mit Garantie zu verkaufen. Bitte um spez. Anfrage.  
Info: Tel. 0699 14 16 78 51

1 Rechenreinigungsmaschine. Ausgebaut, neuwertiger Zustand (Zahnstangenmasch., 
Breite 4 m. Ritztiefe 2–3 m). Info: Tel. 0699 14 16 78 51

Einrichtung Wasserkraftanlage – Selbstdemontage. Die Fa. Dyk Mühle errichtet im 
Zuge eines Hochwasserschutzprojektes ein neues Laufwasserkraftwerk, legt in diesem 
Zusammenhang das vorhandene WKA still und bietet die Maschinen daraus zum Ver-
kauf an. Die Anlage ist noch für einige Monate in Betrieb und kann nach Terminvereinba-
rung besichtigt werden. Das Kraftwerk besteht aus: Vertikaler Francis-Turbine, 1940 Ein-
bau eines neuen Voith-Turbinenlaufrades, 1985 Generalreparatur + Umbau von Kammrad-
getriebe auf Direktantrieb mittels Riemen auf Generator. Umbau Gleitlager auf Schräg-
rollentonnenlager + automatische Fettschmierung. Turbinendrehzahl:110 UpM., Wasser-
schluckvermögen bei 2,6 m Gefälle = 3,6 m³/s Turbinenregler: 1985 Umbau auf Hydraulik-
aggregat unter Verwendung des vorhandenen Hydraulikreglerzylinders. Umschaltmöglich-
keit von HAND auf AUTOMATIK. Drehstrom-Synchrongenerator Fabrikat Hitzinger: Innen-
polmaschine mit eingebauter Erregermaschine in bürstenloser Ausführung, mit verstär-
ktem Wälzlager für Riementrieb, Funkgrundentstörung, Nachschmiereinrichtung mit Fett-
mengenregelung, Spannungsregelung bei Frequenzeinsenkung, Statikeinheit für Parallel-
betrieb, Lagertemperaturüberwachung etc. Type: SGB 605/12, Leistung: 125 kVA, Dreh-
zahl: 500 UpM, Bauform: V1 – B 3 für senkrechte Wandmontage, Bj.: 1986, Riementrieb, 
Fabrikat Habasit: Hochleistungsflachriemen SP-55E, B = 220 mm x L = 8.800 mm, end-
los flexoproof. Elektrische Schaltanlage: Fabrikat Thometich, Bj. 1986, Betriebswahlmög-
lichkeit: Handbetrieb, Automatikbetrieb als Insel oder parallel mit Netz, Umschaltmöglich-
keit bei Stromausfall, automatischer Start als Insel oder automatische Zuschaltung paral-
lel mit Netz, wenn dieses wieder aufrecht ist. Preis nach Vereinbarung. Info: DYK Mühle,  
Tel. 02846 370 

Wasserkraft-Stromgenerator-Komplettsystem. Bestehend aus: Generator, Turbine, Reg-
ler, Anzeigetafel, Generator: Leistung max. ca. 5 kW, Spannung 1-phasig, 220 V bzw. 440 V, 
Turbine: Pelton, geeignet für ein Gefälle von 100 bis 130 m, Wassermenge max. 6 l/s, Dreh-
zahlregler: mechanisch auf Düsennadel, n = 1.500 UpM, Anzeigetafel: Leistung und Span-
nung, eingebaute elektronische Spannungsregelung. Info: Josef Spindelböck sen., 
Usterberg 1, 6365 Kirchberg in Tirol, Tel. 05357 47 97

Komplette, gut erhaltene Francis-Turbinen-Anlage. Abholbereit, Fa. Andritz, Bj. 1947, 
bis zuletzt in Betrieb; Q = 3 m/s; bei ca. H = 5,4 bis 5,9 m; 115 bis 125 kWh, geeignet für 
H = 3,5 bis 7,5 m. Stehende Welle (sämtl. Lagerungen kürzlich erneuert), neuer, sehr ge-
räuscharmer Riementrieb; automat. hydr. LS-Verstellung; Elin-Generator 160 kVA; mech. 
Rechenreinigungsanlage etc. Info: Wagner E-WERK GmbH, Weinberg, 8350 Fehring,  
Tel. 0664 434 22 28, Werner Wagner, wagner-gsk-1@aon.at 

Kleinturbine, Fabrikat Geppert, inkl. Regler. Seriennummer: 3471, Bj. 1959, Fallhöhe bis 
95 m, Drehzahl: 1.450 RpM, Anschlussrohr Durchmesser 65 mm, Flansch PN6 / z = 4 / Lk 
Durchmesser 140 mm. Info: Tel. 0699 12 50 83 76

Synchrongenerator. Neuwertig, Seltenheit, 10 kVA, 6-polig. Mit 1.000 UpM. Info:  
Tel. 0699 14 16 78 51

Hochdruck-Ausleitungskraftwerk. Gegenstand: Genehmigungsunterlagen für genehmig-
te Ökostromanlage, Ausbauwassermenge: 0,080 m³/s, Ausbauleistung: 157 kW, Standort: 
Eisenerz, Ramsau, Lassitzenbach. Info: office@waldgen.at

Eine Peltonturbine von Andritz. Daten: Bj. 1955; H: 140 m; N: 570 PS; O: 0.36 m3/s; 
n: 750 UpM. Info: Tel. 0680 245 67 57

2 Trafos, 6 kV/0,4 kV sowie eine Schaltanlage. Trafo 1: Elin OD 253/10, 250 kVA, 
400/6.000 V, Yz5, Bj. 1966, Trafo 2: Trafounion TS 5741 B, 500 kVA, 400/6.000 V, Dyn 11,  
Bj. 1979, Schaltanlage: Siemens GH 32 DK, 12 kV, 630/400 A. Info: Tel. 0664 463 82 92, 
daniel@fuerstauer.at

Kleinwasserkraftwerk in Kärnten. Bezirk Wolfsberg mit Engpassleistung von 120 kW 
mit Wohnhaus (Erstbezug 2007). Revitalisierungsprojekt 15 % Engpassleistung auf 139 kW 
im Februar 2016 bewilligt. Info: Tel. 0664 161 24 96. Bitte nur ernst gemeinte Interes-
senten.

Wasserkraftwerk in Österreich. Insolvenzverkauf, KW Hinteregg 1, Oberwölz, Stmk., in 
Betrieb seit Sept. 2010, Wasserrecht bis 31.12.2069, Engpassleistung ges. 1.882 kW. Zwei 
Zwillingsturbinen Pelton, Höhe brutto 200 m, Q Inst. 1,20 m³/s; MQ 0,75 m³/s Durchschnitt-
liche Jahreserzeugung ca. 7,0 GWh. Schriftliche Interessenbekundung an den Mas-
severwalter. Info: Mag. Andreas Ulm unter office@neger-ulm.at

84 lfm neue längsnahtgeschweißte Stahlrohre. EN 10217, DN 300 DE, 323,9 x 6,3 
in 6 m Länge. Außen: Bitumen UNI 5256, innen: rohschwarz, Enden mit Glockenmuffen.  
Info: Markus Schernthaner, Tel. 0664 512 66 80, Bruck an der Glocknerstraße

Doppelt regulierte Kaplan-Rohrturbinen. Direkt mit einem 3-Phasen-Asynchrongenera-
tor verbunden. Info: office.wasserkraft@energieag.at

Getriebe Bonfiglioli RAP 90 CC HS. Mount Position VB, i = 12,5, VB 500 Euro. Info: Tel.  
0699 12 12 07 88

Generator Pfeiffer. 980 UpM 22 kW, 400 V, cos phi 0,83, VB 800 Euro. Info: Tel.  
0699 12 12 07 88

E-Werk in Kärnten. Jahresleistung ca. 1,3 Mio. kWh, OeMAG-Tarif bis 2026. Info:  
Nova-Realitäten, info@nova-realitaeten.at, Tel. 0664 382 05 60

Synchroner 3-Phasen-Generator. Vertikale Montage, 526 kVA, 600 UpM, 230 V (Stern-
schaltung) / 400 V (Delta-Schaltung), IP23 / IC01, IM3011. Isolierungsklasse F, Nutzungs-
klasse B. Ursprünglich für eine Peltonturbine produziert. Der Läufer muss auf der NDE-Wel-
lenverlängerung angebracht werden. Wälzlager, fettgeschmiert, axial belastbar 4 kN, Radi-
alkräfte 10 kN. Spannungsregler DECS100 plus ICRM-7-Modul im Klemmenkasten instal-
liert. Gewicht 6.500 kg, Bj. 2011, nicht benutzt, Preis: 32.000 Euro, Hersteller: TES VSETÍN. 
Info: Ondra Vypustak, ovypustak@tes.cz

Synchroner 3-Phasen-Generator. Vertikale Montage, 1.117 kVA, 1.000 UpM, 690 V 
(Sternschaltung), IP23 / IC01, IM3011. Isolierungsklasse F, Nutzungsklasse B. Ursprüng-
lich für eine Peltonturbine produziert. Der Läufer muss auf der NDE-Wellenverlänge-
rung angebracht werden. Wälzlager, fettgeschmiert, axial belastbar 4 kN, Radialkräf-
te 10 kN. Spannungsregler DECS100 plus ICRM-7-Modul im Klemmenkasten installiert. 
Gewicht 8.120 kg, Bj. 2011, nicht benutzt, Preis: 35.000 Euro, Hersteller: TES VSETÍN.  
Info: Ondra Vypustak, ovypustak@tes.cz

3 Wasserkraftwerke an der Gurk. Engpassleistung 510 kW, Jahreserzeugung 2,7 GWh, 
mit eigenem Netz. Info: ak@ae100.at

Pelton-Turinenanlage. 115 kW, 90 l/s., 161 Höhenmeter, 1-düsig, Voith mit EFG-Pelton-
rad, Hitzinger-Generator 125 kVA, Hydraulik für Düse und Ablenker, 1.000 UpM, Bj. 2003,  
19 000 Euro. Info: martin.hoelzl@aon.at

Elin-Synchrongenerator. 71 kVA 1.000 UpM, Bj. 1981, mit Riemenscheibe. Info: office@
forst-schenker.at

E-Werk im Bau. Topanlage, 80 km von Salzburg entfernt, 2,3 Mio. kWh! Info: Info@ 
nova-realitaeten.at

Wasserkraftwerk an der Feistritz in der Steiermark. Engpassleistung 360 kW, Fallhö-
he 7,5 m, Ausbaudurchfluss 7 m³/s, Regelarbeitsvermögen 1,65 GWh, Steigerung möglich, 
Revitalisierung 2009, Fördertarif bis 2024, unbefristetes Wasserrecht. Info: Mag. Heimo 
Ecker-Eckhofen, E-Mail: office@ecker-eckhofen.com, Tel. 0699 17 89 01 23

Komponenten für ein Kleinwasserkraftwerk. Francis-Zwillingsturbine, Schluckvermö-
gen 768 Liter bei 4,2 m Fallhöhe; Wirkleistung ca. 25 kW; voll funktionsfähig und demon-
tiert, ist bis April 2017 gelaufen; guter Zustand, inkl. 30 kW (1.500 UpM) Asynchrongene-
rator; SPS-Steuerung – Mitsubishi, Blindstromkompensation; Riemenscheibe 1.350 mm.  
Info: Tel. 0650 539 84 41

Siemens-Synchrongenerator. 125 kVA, 750 UpM, Bauform B3, Type 1FC4351, 180 A,  
400 V, bürstenlos. Info: 0664 796 72 06

Elin-Synchrongenerator. Typ S606, 380 V, 97 A, 64 kVA, 1.000 UpM, Drehrichtung links, 
Generator ist bis zum Abschalten der Anlage gelaufen und wurde immer gewartet, Preis 
nach Vereinbarung. Info: Tel. 0650 333 83 02

Kleinwasserkraftwerk. 80 kW (500.000–600.000 kWh) Hochdruckanlage mit Wohn-
haus – keine Energiekosten –, absolute Ruhelage in Bad Kleinkirchheim (Kärnten).  
Info: Tel. 0650 787 96 66

Voith-Regler. Typ P50/28, der Regler lief bis zum Abstellen der Anlage, Preis nach Verein-
barung. Info: Tel. 0650 333 83 02
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Kompletter Maschinensatz mit Elektrik. Francis-Spiralturbine, Fabrikat Voith, für ca.  
25 m Fallhöhe und 320 l/s Durchflussmenge (ca. 60 kW) generalüberholt; Generator Elin 80 
kVA, 1.000 UpM; neuwertiger Schaltschrank 160 A (bis ca. 170 kW) samt Nebenkasten mit 
Elektrik (ohne Steuerung) und neuwertigem Hydraulikaggregat. Anlage im Gesamten oder 
auch in Einzelkomponenten abzugeben. Preis auf Anfrage. Info: Tel. 04716 431

2 Stück Geppert-Turbinenregler. Typ Jansen, mit 25 mKp für Inselbetrieb geeignet.  
Info: Tel. +43 2764 300, Franz Wittmann Kraftwerk-BetriebsGmbH

Kompletter Turbinengenerator-Maschinensatz. Turbine 50 l/s, 310 m Gefälle,160-
kVA-Generator, 1.000 UpM. Maschinensatz adaptierbar. Moderne Steuerung und Elek-
trik können günstig mitgeliefert werden. Anlage wird wegen Vergrößerung ausgetauscht.  
Info: w.klauss@aae.at, Tel. 04715 222

Turbine Kössler. 300–330 l/s, 370 m Gefälle, 700 kW, 1.000 UpM, Maschinensatz adap-
tierbar. Moderne Steuerung und Elektrik können günstig mitgeliefert werden. Anlage wird 
wegen Vergrößerung ausgetauscht. Info: w.klauss@aae.at oder Tel. 04715 222

Generatoren. • Hitzinger-Generator. Mit 140 kVA, 600 UpM • Hitzinger-Generator mit 70 
kVA, 1.000 UpM • Bartholdi-Generator mit 250 kVA, 750 UpM. Info: Meinhard Feichter, 
Tel. +39 324 770 35 97, turbinenbau.feichter@rolmail.net

Circa 600 lfm gebrauchte Stahlrohrleitung. ROMAG-Rohre aus der Schweiz, DN 230, 
Stahl: spiralgeschweißt RSt 37. 2–4 mm Wandstärke, innen: Zementmörtel, außen: PE-Um-
hüllung, Länge: 12 m, Erzeugung: 1994, die Rohrleitung war 20 Jahre in Verwendung. Info: 
Tel. 0680 237 13 11

Peltonturbine. 4-düsig, Gugler PT 09-4, und Synchrongenerator AvK, 380Y, Tausch wegen 
Revitalisierung, bis inkl. Februar 2014 noch in Betrieb, Leistung ca. 15 kW bei 70 l/s; Preis: 
VB 15.000 Euro. Info: Tel. +43 664 849 00 29

Turbine, Synchrongeneratoren, Widerstandsregelung. Peltonturbine, IREM, mit 6 Dü-
sen. Q von 5 bis 30 l/s, FH von 35 bis 60 m, elektr. Widerstandsregelung mit 3 Heizstäben 
à 2 kW, 2 Synchrongeneratoren, 13 kVA, einer davon auch für Netzparallelb. geeignet. Info:  
Anton Suntinger, vulgo. Brenner, Apriach 11, 9844 Heiligenblut, Tel. 0676 717 65 15

Kleinwasserkraftanlage. Verkauf wegen Leistungserhöhung. Turbine: Fabrikat Geppert 
mit hydr. Regler, Niveaureg. für Insel- und Parallelbetrieb geeignet, H052 m – Q = 120 l/s – 
Pt 050 kW – Pelton, 2-düsig, und 2 Laufräder, Riementrieb mit Schwungscheibe, Generator: 
Fabrikat Meccalte, 60 kVA, 400/231 V, 1.500 UpM, Schaltschrank für die Niveauregelung: 
Fab. Schubert. Info: Tel. 0664 879 51 99 zwischen 19 und 21 Uhr 

Generatoren. • Synchrongenerator 100 kVA, 1.000 UpM, B3 • Asynchrongenerator 
150 kW, 760 UpM, V1. Info: Tel. 0664 80 10 02 22, strasser.b@sgw.at 

Stahlrammpfähle (Rohre). 11 Stück, 13 cm Durchmesser, 5 m lang, Können zur Veran-
kerung von Turbinensockeln verwendet werden. Info: Peter Mascher, 9653 Liesing, 
Durnthal 4, peter.mascher@aon.at, Tel. 0664 152 08 85

Kleinwasserkraftwerks-Komponenten. Bj. 1966, Turbine: Kössler Reifenstein/Spiraltur-
bine, AKS 4,3 H = 13 m, 500 l/s, 70 PS/51 kW, 600 UpM, Schwungrad und Kupplung, Ge-
nerator: Elin-Synchron Type S1010, kVA, cos phi: 0,8, Volt: 400/231, Ampere: 91, 600 UpM, 
hydr. Turbinenregler: Fabrikat Kössler, Schaltschrank, Rechenreinigungsanlage, Anlage kann 
bis Ende Juli 2013 in Betrieb besichtigt werden. Info: Gasthof Deutscher Peter, 9163 
Unterbergen/Kärnten, Loiblpass 4, gasthof@deutscher-peter.at, Tel. 04227 62 20 
oder Tel. 0664 234 38 34

Kraftwerkskomponenten und Turbinen. • Spiralturbine, Gefälle 34 m, Schluck 80 l/s, 
Drehzahl 620 Upm, Bj. 1930 • Francis-Schachtturbine, Beschreibung: Hersteller Drees, Fall-
höhe 4,50 m, Wassermenge 2.900 l/s, 145 PS, 165 UpM, Bj. 1974 • Francis-Schachtturbi-
ne, Oser, Gefälle 2,4 m, Schluck 450 l/s. Die Turbine wurde nach dem Ausbau überholt (Ni-
ro-Bolzen,…). • Peltonlaufrad, Bohrungsdurchmesser 68 mm, Laufradaußendurchmesser 
700 mm, Breite der Schaufel außen 185 mm, Anzahl der Schaufeln 17 Stück, Innenlänge der 
Schaufeln 150 mm, Innenbreite der Schaufeln 165 mm • Hydraulische/mechanische Turbi-
nenregler, zum Beispiel: Kochendörfer-Aggregat, Voith Typ D125, Kössler AKR 50, verschie-
denste Hydraulikaggregate • Unterschiedlichste Schwungmassen, Riemenscheiben und La-
gergehäuse • Transformator 400 kVA, Bj. 1996 • Asynchrongenerator, 15 kW, 1.000 UpM. 
Noch mehr gebrauchte Wasserkraftwerks-Komponenten, Turbinen und Bilder sind auf www.
schmiede-wiesinger.at unter „Gebrauchtmaschinen“ zu sehen! Info: Alexander Wiesinger 
& Co KG, 3925 Arbesbach, Kamp 18, Tel. +43 2813 206, Fax +43 2813 206-4, office@
schmiede-wiesinger.at

Synchrongenerator. Elin – Type G21B, 50 Hz, 400 V, 288 A, 200 kW, 1.000 UpM. Wegen 
Umbau seit ca. 2000 nicht mehr in Betrieb. Erregermaschine, Type K8, Nr. 85523395V, 22 A, 
1.000 Umdrehungen. Info: therese.dorn@gmail.com

Turbinen, Trafos, Schaltanlagen, Steuerungen. Standort Schweiz, Gefälle 3,10–3,60 m,  
Q total kW 347 m³/s. 3-Getriebe-Rohrturbine, Bj. 1961, Laufrad 3.700 mm, 1.620–1.800 kW 
und Q 64 m³/s. Bell-Kaplanturbine, Bj. 1949, doppelregulierbar. LR 3435, 1.605 kW bei 
3,2 m und Q 45 m³/s. 2 Escher-Wyss-Propellerturbinen, Bj. 1928, LR 3,4 m, 1.545 kW, Q 
46,4 m³/s, 2 Trafos, 6 und 12 MW. Info: K. Dobrowolski, Tel. +41 7970 718 04 oder  
Tel. +48 693 61 31 88, info@metallbud.eu, www.metallbud.eu

Vollautomatische Anlage. Bis 2.2.2010 in Betrieb, unbeschädigt: Turb. Voith-Francis,  
Bj. 1937, überh. 1990, MNr.: 12.268, H = 3 m, Q = 3,3 m/s, 107 PS/79 kW, 115 UpM; Laufr. 
Asynchrongen. m. Riemensch., Bj. 1990, 90 kW, 1.000 UpM. Regler Fa. Danner; fast neues 
GSM-Störalarmsystem. Info: Tel. 0664 425 96 28

Hagsche-Turbine. Wegen Wasserrechtslöschung Ausbau 2013, Bj. 1913, 25 PS, FH 1,2 m, 
Q 2.000 l. Info: Josef Dimmel, 3492 Etsdorf, Tel. 02735 51 54, Tel. 0664 738 552 13, 
dimmel@aon.at

Trafo, Leistungsschalter, Synchronisiergerät und Wandlerschrank Mehler. Mit Ver-
schienung, 250 A, EVU Linz AG, Pauwels-Öl-Trafo, Drehstrom, neu, Bj. 2004, Typ DDEAC, 
630 kVA. Leistungsschalter Siemens 3 WL 1.000 A mit ETU 25 B, Synchronisiergerät Kuh-
se KSY 11 mit Gehäuse. Info: Thierfelder, Tel. 07262 611 61-0, pappe@merckens.at, 
www.merckens.at

Turbinen, Wasserkraftschnecken, Reparaturen. Pachten und Betriebsführung.  
Info: Fa. Strasser & Gruber, 3240 Mank, 3172 Ramsau, Tel. 0664 80 10 02 22, 
strasser.b@sgw.at

Peltonturbine. 2-düsige Pelton-Kleinturbine mit solidem geschweißtem Stahlgehäuse, Zu-
laufrohr DN 150 mit Absperrklappe, Düsenzange DN 100, davon ein Düsenzulaufrohr mit 
Absperrklappe, Düsennadeln händisch über Gewindespindel zu betätigen. Die Turbine ist 
in gutem Zustand! Turbinendaten: Bj. 1992, Drehzahl: 800 RpM, Fallhöhe: 32 m, Durchfluss: 
12 l/s, Düsendurchmesser: 22,5 mm, Leistung: 2,9 kW. Info: Tel. 0699 12 50 83 76

Getriebemotoren mit Plattenschieber. 2 Stück AUMA, DN 200, neuwertig, gesamt 
1.200 Euro. Matreier Tauernhaus. Info: Berthold Egger, Tel. 0664 230 30 74 oder  
Tel. 0664 442 13 85, bertholdegger@gmx.at

Peltonturbine. Generator/TRM-Rohre: 125 m Gefälle, Gen.: 15 kVA Meccalte, TRM-Rohre 
1.000 m, Durchmesser 150 mm. Info: Georg Gföller, 6313 Auffach 52, Tel. 05339 88 69

Gebraucht- und Neugeneratoren. Überhol., Neuwickl. und Vor-Ort-Arbeiten, Umbau 
auf bürstenlose Erreg., elektron. Regler. Info: R. Riegler GmbH, Tel. 0732 77 08 82-20,  
Hr. Jessl, office@r-riegler.at

Francis-Spiralturbine. Rüsch Ganahl, 450 l/s, 24 m, 750 UpM, Bj. ca. 1940.  
Info: E-Werk Sarmingstein, 4360 Grein, Greinerbachstr. 6, Tel. 07268 70 08, 
ewsa@e-werke.at

Wasserkraftschnecke. Gebraucht, H = 1,3 m, Q = 200 l/s. Info: Fa. Strasser & Gruber 
GesmbH, Tel. 0664 80 10 02 22, www.sgw.at

Komplettanlage. Turbine, 180 m, 100 l/s, 125 kW. Gen.: U 1.000 hydr. Turbinenregl. 
120 kVA, cos phi 0,8, 400 V, 174 A. Weiters zu verkaufen: Peltonturbine Riva, 200 m Ge-
fälle, 95 l/s, 140 kW, 700 Umdrehungen. Info: E-Werk Kirchler, 39030 Ahrntal (BZ),  
St. Johann 3, artur.kirchler@rolmail.net, Tel. +39 474 65 21 45, Tel. +39 348 304 20 11

Asynchrongenerator. Marke ABB, DZ 1.500, 37 kW. Info: Manfred Brunner, 9546 
Bad Kleinkirchheim, Schönbergweg 7, Tel. 04240 646 od. Tel. 0650 787 96 66, 
ml.brunner@aon.at

Stahlrohre. Großposten gebrauchte Stahlrohre DN 1.000, Wandstärke 14,8 mm bis 
15,7 mm, PE-ummantelt, innen Epoxidharz-beschichtet, Stahlqualität STE 480.7, Be-
triebsdruck 90 bar, Preis auf Anfrage. Info: Firma Kollmer, Gewerbegebiet 2, D-94256 
Drachselsried, autoteilekollmer@t-online.de, Tel. +49 9945 417, Fax:+49 9945 23 79

Komplette elektromechanische Ausrüstung von 2 Stück Francis-Spiral Turbinen. 
Voith, Bj. 1958, 44,5 m, 1.200 l/s, 440 kW und Geppert, Bj. 1985, 44,5 m, 800 l/s, 
309 kW, mit 2 Synchrongeneratoren (Hitzinger, Bj. 1999 und Marelli, Bj. 1958), Hydrau-
likaggregate, komplette Schaltkästen, Transformator OTE-ONAN. Die Anlage ist noch 
bis April 2018 in Betrieb. Info: Tschurtschenthaler Turbinenbau, Sexten, Südtirol 
Tel. 0039 0474 71 05 02, office2@turbinenbau-sexten.it

GESUCHT

Gebraucht- und Neugeneratoren. Überhol., Neuwickl. und Vor-Ort-Arbeiten, Umbau 
auf bürstenlose Erreg., elektron. Regler. Info: R. Riegler GmbH, Tel. 0732 77 08 82-20,  
Hr. Jessl, office@r-riegler.at

Wasserkraftwerke, Projekte u. Standorte. Info: Fa. Strasser & Gruber, 3240 Mank, 
3172 Ramsau, Tel. 0664 80 10 02 22, strasser.b@sgw.at

Kooperationspartner. IT-Unternehmen aus Oberösterreich sucht Kraftwerksbetreiber. 
Zum Ausbau unserer Serveranlagen suchen wir geeignete Standorte (OÖ, NÖ, Stmk., Sbg.) 
in oder neben Wasserkraftwerken zum Betreiben unserer Rechenzentren. Info: Andreas 
Eschlberger, Tel. 0699 10 10 74 64, andreas.eschlberger@nextblock.com

Trockener Standort. Ingenieurgesellschaft sucht für ihre Datentechnik Standort ab 10 m2 
in einem Wasserkraftwerk oder in dessen Nähe, verbunden mit dem Ankauf des produ-
zierten Stroms zu attraktiven Konditionen. Konstante zur Verfügung gestellte Leistung ab  
15 kW. Beteiligungen auch gerne möglich. Info: Tel. 0681 81 31 89 38

Stromankauf über Marktpreis. NÖ, Stmk, Bgld. Abnahme direkt im Kraftwerk (Computer-
betrieb). Info: Hr. Sergi, Tel. 0650 304 36 71, marco@sergi.at

Kraftwerke für Serverplatzierung. Standorte, wo ich meine Server 24 Stunden laufen 
lassen kann. Zahle oder beteilige gern! Info: Thomas Baruk, Tel. +43 664 412 21 73, 
thomas.baruk@gmx.at, 6336 Langkampfen

Räume für Rechenzentren.  Wir suchen für die Err ichtung von Rechenzen-
tren Räume (oder Teile von Räumen) ab 10 m2 in Wasserkraftwerken. Wir würden 
den Strom im Kraftwerk zu guten Preisen abnehmen und benötigen je nach Stand-
ort zwischen 50 und 500 kW konstante Dauerlast. Info: Tel. +43 699 15 85 28 48 oder  
mm@ddf.lu

Investitionsmöglichkeit in Kleinwasserkraftwerk. Wir sind an Möglich-
keiten interessiert, in Kleinwasserkraft in Österreich zu investieren. Sollten Sie an 
einen Verkauf Ihrer Anlage denken, bitte kontaktieren Sie uns. Info: Alexander  
Gutmann, alexander.gutmann@gutmann.cc, Tel. 050 2277 10 51
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Räume für Rechenzentren. Wir suchen für unser Rechenzentrum einen Aufstel-
lungsort. Idealerweise nahe eines Kraftwerks oder darin. Anschlussleistung 
480 kW, Jahresverbrauch 4,2 GWh, Nonstop-Betrieb, Platzbedarf: ca. 60 m².  
Info: wolfgang@primedgroup.com

Stauklappe. Gebraucht mit ca. 5 x 1,5 m u. Turbine mit 600 l/s bei 2,6 m Fallhöhe.  
Info: 0677 62 19 03 59

Wasserkraftwerke ab 3 GWh. Info: DI Bernhard Monai, „Der Wasserwirt“,  
Tel. 0664 383 18 62

Peltondüse mit/ohne Ablenker, Kaplan-Verstellgetriebe, Kugelschieber.  
Die TU Graz sucht für einen Lehrgang gebrauchte Teile von Kleinwasserkraft-
an lagen.  Abholung  wi rd  übernommen.  Info :  helmut . jaberg@tugraz .at ,  
Tel. 0316 873 75 70

Fren-Kompaktturbine. Oder gleichwertig, inkl. Generator. Durchmesser Turbinen-
schacht 1,5 m. Maximale Schluckfähigkeit 110 l/s; maximale elektrische Leistung 2,8 kW.  
Info: E.STAUDNER@semperconstantia.at

Kleinwasserkraftwerke in Österreich. Kleinwasserkraftspezialist AAE-Wasserkraft 
GmbH sucht bestehende Anlagen oder Einstieg in begonnene oder bewilligte Projekte.  
Info: w.klauss@aae.at, Tel. 04715 222

Synchrongenerator. Gebrauchter Synchrongenerator, Drehzahl 750 UpM; Leistung 
110 kVA. Info: Josef Brandstätter, Tel. 04710 28 11, Josef-Brand@gmx.at

Wasserkraft-Standorte bzw. bestehende Wasserrechte in ganz Österreich.  
Für schlüsselfertige Lösungen im Bereich erneuerbare Energie. Von der Pla-
nung bis zur Realisierung bieten wir Wasserkraftwerke und Betreibermodelle an.  
Info: FB Greenenergy GmbH, DI Christian Schumi, Tel. 03135 477 22, info@ 
fb-greenenergy.com

WK-Anlagen od. Rechte bis 5 MW. Alt- oder Neuanlagen, diskrete Abwicklung. Barzah-
lung. Österreich bevorzugt. Info: Mathias Ameisbichler, Tel. 0664 406 56 56

Wasserkraftwerke in Österreich. Leistung von 1 MW bis insgesamt 40 MW.  
Info: Dr. Chrubasik, Tel. +49 1520 465 21 32, cbm@debitel.net

Kraftwerk od. Standort in Österreich. (Alt-, Neuanl., Rechte) ab 800 kW. Auch Err. 
oder Reakt. v. KWK. Investitionsvol. über 1 Mio. ohne Grund. Barzahlung, diskret. Info:  
Hr. Bandelin, 6365 Kirchberg, Hinteraschau 21, Tel. 05357 821 45, bandelin@aon.at

GESUCHT

www.amiblu.com

SEHR GERINGES METERGEWICHT 
AUCH BEI ROHREN GROSSER 
NENNWEITE
HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
HOHE INNENDRUCKFESTIGKEIT 
(DRUCKSTUFEN PN 1 BIS PN 32)
SCHNELLE BAUABWICKLUNG DURCH 
EINFACHE VERLEGUNG
GERINGE OBERFLÄCHENRAUHIGKEIT
FLEXIBILITÄT BEI EINBINDUNGEN, 
VERSCHLEISSARM UND 
WARTUNGSARM
LANGE LEBENSDAUER, 
FLEXIBLE BAULÄNGEN
UMFASSENDES SERVICEPAKET 
IN ALLEN PROJEKTPHASEN

GFK-ROHRSYSTEME

Tel.: +49 391 / 251 43 89   Mail: office@toermer.com.
www.toermer.com

Wir suchen

Wasserkraftanlagen
in jedem Zustand zum Kauf! Wir haben einen Kundenstamm von

ca. 150 Wasserkraftwerkern. Diese haben ihre Suchkriterien bei uns
hinterlegt und sind bonitätsgeprüft! Für Verkäufer provisionsfrei!

Kleinwasserkraftwerk. Info: Tel. 02274 769 40, leoimmo@aon.at

Wasserkraftwerke in allen Größen. Barzahlung, diskrete Abwicklung. Info: Michael 
Supanz, 9330 Althofen, Kottowitzstr. 10, Tel. 0664 382 05 60

Alte Mühle, Sägewerk o. Ä. In Melk/Hainfeld/Pressbaum/Krems, mit Wasserrecht, in  
erster Linie für Wohnzwecke. Einzellage. Info: joseffischer@gmx.at

Kleinwasserkraftanlage in Österreich oder Süddeutschland. Mindestens 30 kW.  
Info: Markus Auer, Tel. 0664 274 91 96, markus.a@onemak.com

Kleinwasserkraftwerke zur Pacht. Zahlen bis zu 4 Cent/kWh. Info: Alpen energie,  
Tel. +43 676 554 70 00
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Es freut uns, die erfolgreiche Gesenkschmiede  
Wiesinger, ein langjähriges Vereinsmitglied, vorstellen 
zu dürfen. Seit genau zehn Jahren engagiert sich das  
traditionsreiche Unternehmen aus dem Waldviertel im 
Verein und stellt bereits seit Jahrzehnten einen ver-
lässlichen Partner in der Kleinwasserkraftbranche dar. 
Nebenbei betreibt sie auch noch selbst Kleinwasserkraft-
werke und sorgt so für ein nachhaltiges Wirtschaften.

Traditionsreiches Familienunternehmen 
im Herzen des Waldviertels

DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
Die Schmiede Wiesinger wird derzeit in der siebten Gene-
ration geführt. Die Familiengeschichte beginnt bei Johann 
Wiesinger (geb. 1789), der immer schon Schmied werden 
wollte. Als er endlich eine Schmiede fand, die zum Verkauf 
stand, wollte er sie kaufen, jedoch wurde es ihm von seiner 
Frau verboten. Dies verletzte ihn so sehr, dass er aus Kum-
mer nichts mehr aß und trank. Einige Tage später starb Jo-
hann Wiesinger an gebrochenem Herzen. Sein Sohn Bar-
tholomäus Wiesinger verwirklichte den Wunsch seines Va-
ters und kaufte die alte Burgschmiede in Kamp bei Ar-
besbach. Am 15. April 1850 legte er die Meisterprüfung im 
Schmiedehandwerk ab. Von da an schmiedete er in seiner 
Schmiede mit einem Schleifstein, der von einem Wasserrad 
betrieben wurde. Die folgenden Generationen übernahmen 
das Handwerk und bauten nach und nach den Schmiedebe-
trieb aus. In den 1960er-Jahren wurden von Erwin Wiesin-
ger zwei Francis-Turbinen in die Schmiede eingebaut. Kurz 
darauf wurde von der Werkzeugschmiede auf eine Gesenk-
schmiede umgestellt. Alexander Wiesinger kaufte 1988 das 
Kraftwerk im Gabrielental und modernisierte die Schmiede 
mit aktuellster CNC-Technik.

Seit 2014 arbeiten nun Alexander und Thomas Wiesin-
ger gemeinsam im Unternehmen. Wegen ihres hohen In-
teresses, glühendes Eisen mithilfe von Wasserkraft zu ver-
formen, werden sie noch viele Jahre mit großer Begeiste-
rung das Unternehmen weiterführen und zu Höchstleistun-
gen bringen.

GESENKSCHMIEDE WIESINGER – EIN LANGJÄHRIGES MITGLIED STELLT SICH VOR
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Erzählen Sie uns  
Ihre Geschichte

INFO

Seit unserer Gründung sind wir stets bemüht, die breite Öf-
fentlichkeit über die Vorteile und positiven Effekte der Klein-
wasserkraft zu informierten. 

In Zukunft wollen wir verstärkt engagierte Vereinsmitglieder, 
deren Unternehmen und Wasserkraftwerke in den Fokus rü-
cken. Wir wollen dabei die regionale Wertschöpfung in den 
Vordergrund stellen, die positive Wirkung heimischer Ener-
gieressourcen in Form von Wasserkraft verdeutlichen und die 
Nachhaltigkeit heimischer Betriebe aufzeigen.

Besteht Interesse, dann senden Sie uns einfach Ihre Ge-
schichte zum Kraftwerk und/oder Betrieb mit Bildern. Für 
konkrete Vorgaben können Sie sich gerne jederzeit bei uns 
melden. office@kleinwasskraft.at
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MEISTER IHRES HANDWERKS
Die Schmiede Wiesinger bietet heute Leistungen von 
Gesenkschmieden über Freiformschmieden bis hin zu 
Komplettlösungen und Anarbeitungen an. Mit moderns-
ter CNC-Technik und konventionellen Werkzeugmaschi-
nen werden Materialien von Kunststoff bis zu hochfes-
ten Werkzeugstählen bearbeitet. Gemeinsam mit Kunden 
können Konzepte vom Rohteil bis zum fertigen Produkt 
erarbeitet werden.

Ein wichtiger Teil des Unternehmensgegenstandes ist 
auch die Revitalisierung von Kleinwasserkraftanlagen. 
Durch die Revitalisierung und Modernisierung wird das 
Leistungspotenzial bestehender Wasserkraftanlagen er-
höht und auf den neusten Stand der Technik gebracht; 
durch die Reparatur bestehender Anlagen werden Res-
sourcen gespart, und es ist kein erneuter Eingriff in die 
Natur notwendig. Mit der kostengünstigeren Alternati-
ve der Revitalisierung anstatt eines Neubaus können viele 
Kleinwasserkraftanlagen weiterbetrieben werden.

WASSERKRAFT UND NACHHALTIGKEIT
Das Unternehmen setzt stark auf Nachhaltigkeit und be-
treibt selbst zwei Kleinwasserkraftwerke und ein Biomas-
seheizwerk. Das Kleinwasserkraftwerk in der Nähe von 
Weitra liegt unscheinbar wie eine Jagdhütte in der idyl-
lischen Landschaft des Gabrielentales. Mit 700.000 kWh 
durchschnittlicher Jahresproduktion liefert es Strom für 
mehr als 200 Haushalte. Die erzeugte Strommenge ent-
spricht ca. 225.000 kg Heizöl und erspart somit der Um-
welt 490.000 kg CO2 im Jahr. 

Die Zentrale wurde 1901 erbaut, und einige Komponenten 
der Anlage sind seit über 117 Jahren intakt, wie zum Bei-
spiel der 850 Meter lange Freispiegelstollen. Die Wehr-
anlage wurde 2011 mit einem vollautomatischen Teles-
koprechenreiniger ausgestattet (Rechenhöhe 1,20 m, Re-
chenbreite 3,40 m).Fo
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Gesenkschmiede 
Wiesinger & Co KG

INFO

Standort: Kamp in Niederösterreich
Zurzeit ist die siebte Generation  
der Familie Wiesinger im Betrieb tätig.

Leistungen im Überblick:
 � Gesenkschmieden 
 � Freiformschmieden 
 � Komplettlösungen und Anarbeitungen 

Weitere Infos unter: www.schmiede-wiesinger.at

Im Jahr 2016 fand eine Teilrevitalisierung der Maschinen-
sätze im KW Gabrielental statt, um die Betriebssicherheit 
für die kommenden 30 Jahre zu gewährleisten. Der Ge-
nerator wurde nach 60-jährigem Betrieb gänzlich zerlegt 
und neu aufgebaut.

Das zweite Kleinwasserkraftwerk ist direkt am Betrieb 
angeschlossen und liefert den Strom für die laufenden Tä-
tigkeiten. Die Jahresenergiemenge beträgt 120.000 kWh, 
wodurch eine CO2-Einsparung von ca. 66.000 kg pro Jahr 
erreicht wird.

Im Jahr 2011 wurde in eine Fischaufstiegshilfe investiert, 
damit das ökologische Gleichgewicht zwischen Energieer-
zeugung und Umweltschutz im Einklang steht.

Die Gesenkschmiede Wiesinger zeichnet sich somit 
durch ihren nachhaltigen Umgang mit heimischen Res-
sourcen aus. Wir sind stolz, solch ein erfolgreiches Unter-
nehmen als Vereinsmitglied zu haben und freuen uns auf 
weitere erfolgreiche Jahre der Zusammenarbeit mit der 
Gesenkschmiede Wiesinger. 
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AUSGANGSSITUATION, NEUERUNGEN
Mit Inkrafttreten der „kleinen“ Ökostromnovelle (BG-
Bl. I Nr. 108/2017) im Juli des vergangenen Jahres wurde in 
den § 18 Abs 1, 1a, 1b Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012) eine 
neue Abrechnungsmethodik für die Abnahme und Vergütung 
von Ökostrom bei Überschreitungen der mit der Ökostrom-
abwicklungsstelle vertraglich vereinbarten Engpassleistung 
verankert. Insbesondere wurde eine gesetzliche Grundla-
ge geschaffen, die es ermöglicht, dass die bis zur vertrag-
lich vereinbarten Engpassleistung erzeugten Ökostrommen-
gen mit Fördertarif und die darüber hinausgehenden Men-
gen mit Marktpreis abzüglich der aliquoten Ausgleichsener-
gieaufwendungen vergütet werden. Dies unterscheidet sich 
von der bisherigen Abwicklung von Engpassleistungsüber-
schreitungen dahingehend, dass nunmehr eine mengenmä-
ßige Erfassung der Leistungsüberschreitungen samt geson-
derter Abrechnung möglich ist.

Die „kleine“ Ökostromnovelle hat einige Neuerungen in 
der Abwicklung der Ökostromförderung mit sich ge-
bracht. Dazu zählt auch eine neue Abrechnungsmethodik 
im Falle von Leistungsüberschreitungen. Im Hinblick auf 
die optimale Fahrplanerstellung und Minimierung des 
Aufwands für Ausgleichsenergie spielt die Bekanntgabe 
der tatsächlichen Leistung der Ökostromanlagen eine 
wesentliche Rolle und ist somit Teil der Mitwirkungs-
pflichten. Die ständige Weiterentwicklung und Optimie-
rung des Bilanzgruppenmanagements der letzten Jahre 
stellte einen wesentlichen Beitrag in der Reduzierung 
der Ausgleichsenergiekosten von 71,5 Millionen Euro im 
Jahr 2016 auf 41,8 Millionen Euro im Jahr 2017 dar.

„Kleine” Ökostromnovelle

In diesem Zusammenhang ist zwischen Anlagen mit Last-
profilzähler (LPZ) und ohne Lastprofilzähler (synthetisches 
LP) zu unterscheiden. Bei Anlagen mit LPZ wird gemäß § 18 
Abs 1a ÖSG 2012 festgelegt, dass auf Basis der gemesse-
nen Viertelstundenwerte die bis zur vertraglich vereinbarten 
Leistung erzeugten und in das öffentliche Netz eingespeis-
ten Ökostrommengen zum vereinbarten Einspeisetarif ver-
gütet werden. Darüber hinausgehende Mengen werden zum 
Marktpreis abzüglich der aliquoten Ausgleichsenergieauf-
wendungen (§ 13 Abs 3 ÖSG 2012) abgerechnet. 

Bei Anlagen mit synthetischem Lastprofil liegen keine Vier-
telstundenwerte vor, sodass die Anwendung des § 18 Abs 1b 
ÖSG 2012 zu Tragen kommt. Hierbei ist anhand einer Plau-
sibilitätsprüfung der abgelesenen Einspeisemengen festzu-
stellen, ob eine Leistungsüberschreitung vorliegt. Eine Leis-
tungsüberschreitung ist in jedem Fall dann anzunehmen, 
wenn die tatsächlichen Ausnutzungsstunden die Volllast-
stunden gemäß § 23 Abs 5 ÖSG 2012 um mehr als 20 Pro-
zent überschreiten1. Die bis zu diesem Leistungswert er-
zeugten und in das öffentliche Netz eingespeisten Ökos-
trommengen werden mit dem vertraglich vereinbarten Ein-
speisetarif vergütet, darüber hinausgehende Mengen zum 
Marktpreis abzüglich der aliquoten Ausgleichsenergieauf-
wendungen (§ 13 Abs 3 ÖSG 2012).

Nähere Bestimmungen sowie Rechtsfolgen der Überschrei-
tung der Engpassleistung sind gemäß § 18 Abs 1a und 1b 
ÖSG 2012 in den Allgemeinen Bedingungen der Ökostrom-
abwicklungsstelle (AB-ÖKO) festzulegen.

BESTIMMUNGEN DER AB-ÖKO
Mit Bescheid der E-Control vom 22. Februar 2018 wur-
den die AB-ÖKO genehmigt. Diese sehen gemäß Abschnitt 
B, Punkt III 1.2. vor, dass im Sinne einer Mitwirkungspflicht 
der Umstand und die Ursachen/die Begründung für allfäl-
lige Überschreitungen der im Vertrag vereinbarten Eng-
passleistung spätestens vier Wochen nach der ersten Über-
schreitung bekannt zu geben sind2. Dieser Bekanntgabe 
sind geeignete Nachweise beizulegen, aus denen hervor-
geht, ob die Leistungsüberschreitung aufgrund einer An-
lagenerweiterung verursacht wurde bzw. ob diese auf Ba-
sis des ursprünglich errichteten Anlagenbestands eingetre-
ten ist. Es obliegt daher dem Ökostromanlagenbetreiber, ge-
genüber der Ökostromabwicklungsstelle nachzuweisen, ob 
es sich um eine Anlagenerweiterung handelt oder ob der ur-

GEÄNDERTE ABWICKLUNG  
VON LEISTUNGSÜBERSCHREITUNGEN

Fördertarif Fördertarif Fördertarif

Marktpreis

Einspeise-
leistung
(650 kW)

vertragliche
Leistung
(600 kW)

kW

max.

Beispiel Abrechnung von  
EPL-Überschreitungen bei LPZ
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sprüngliche Anlagenbestand unverändert ge-
blieben ist.

Sollte die Leistungsüberschreitung je-
doch nicht mehr aus dem ursprüngli-
chen Anlagenbestand resultieren, hat 
die Ökostromabwicklungsstelle von ei-
ner Anlagenerweiterung auszugehen, 
die die Anwendung der neuen Abrech-
nungsmethodik ausschließt. Zudem 
ist bei nicht lastganggemessenen An-
lagen mit synthetischem Lastprofil ei-
ne Plausibilitätsprüfung der gemesse-

nen Einspeisemengen vorgesehen. Da-
bei kann der Ökostromerzeuger nach-

weisen, dass die Anlage über die gesetz-
lichen Volllaststunden hinaus Ökostrom er-

zeugen kann, ohne dass dabei die vertraglich 
vereinbarte Engpassleistung überschritten wird.

Werden im Falle einer Leistungsüberschreitung 
trotz schriftlicher Aufforderung keine Unterlagen oder 

Nachweise übermittelt, ist die Ökostromabwicklungsstelle 
berechtigt, die Abrechnung und die Zahlungen auszusetzen. 
Sobald die geforderten Nachweise und Unterlagen in der not-
wendigen Qualität eingebracht worden sind, kann der Sach-
verhalt geprüft werden, und die Vergütungen des eingespeis-
ten Ökostroms können fortgesetzt werden.

ABWICKLUNGSPRAXIS  
BEI LEISTUNGSÜBERSCHREITUNGEN
In der Praxis findet die Prüfung der Leistungswerte regel-
mäßig bei allen Anlagen in der Bilanzgruppe statt. Bei syn-
thetischen Lastprofilen erfolgt sie anhand der produzierten 
und eingespeisten Mengen. Bei lastganggemessenen Anla-
gen werden die Viertelstundenwerte zur Prüfung herange-
zogen. Die Übermittlung der Daten erfolgt jeweils durch den 
Netzbetreiber: 
 � Synthetisches LP: Mengenübermittlung erfolgt  

nach Ablesung durch den Netzbetreiber
 � LPZ: monatliche Übermittlung der  

Viertelstundenzeitreihen

Anhand dieser Erzeugungsmengen können allfällige nicht 
bereits durch den Ökostromerzeuger gemeldete Überschrei-
tungen durch die Ökostromabwicklungsstelle festgestellt 
werden. 

Die Ökostromabwicklungsstelle weist in der Folge auf die 
vertraglichen und gesetzlichen Mitwirkungspflichten hin, 
und es obliegt dem Anlagenbetreiber, geeignete Unterlagen 
zur Prüfung des Anlagenbestands zu übermitteln. Anhand 
dieser Nachweise erfolgt eine Einzelfallprüfung des Sach-
verhaltes. 

Als Nachweis bedarf es einer Stellungnahme eines Sachver-
ständigen, die mindestens folgende Punkte enthalten muss: 

 � Feststellung der maximalen Einspeiseleistung der Anlage.
 � Erläuterung, wie es zu der Leistungsüberschreitung  

gekommen ist:
	Beschreibung des Anlagenbestands seit Errichtung  

der Anlage oder
 allfällige Anlagenerweiterungen oder sonstige  

Änderungen an der Bestandsanlage.
 � Für Anlagen mit synthetischen Lastprofilen wird zusätz-

lich eine Plausibilisierung der möglichen Ausnutzungs-
stunden benötigt.

Die Feststellung der maximalen Einspeiseleistung ist zu-
nächst im Hinblick auf die optimale Fahrplanerstellung und 
Minimierung des Aufwands für Ausgleichsenergie notwen-
dig. Gemeinsam mit der Darstellung der Entwicklung des 
Anlagenbestands und der Begründung des Sachverständi-
gen dient sie der Beurteilung, ob eine Anlagenerweiterung 
oder eine „schlichte“ Leistungsüberschreitung vorliegt. Als 
Sachverständiger gilt eine fachkundige Person, insbesonde-
re ein nicht an der Ausführung der Anlage beteiligter Zivil-
techniker oder ein Ingenieurbüro des einschlägigen Fachge-
biets (z. B. Kultur- und Wassertechnik, Bauingenieurwesen, 
Geotechnik und Wasserbau, Maschinenbau etc.).

Darüber hinaus sind alle für den Betrieb der Anlage not-
wendigen Bewilligungen, Anzeigen und Bescheide vorzule-
gen, sofern sie nicht bereits vorliegen. Dabei ist zu beach-
ten, dass die Ökostromförderung und die Vergütung der ein-
gespeisten Ökostrommengen nur erfolgen können, wenn die 
für den Betrieb der Anlage mit der maximalen Engpassleis-
tung notwendigen Genehmigungen vorhanden sind. Nach 
Einlangen der Unterlagen in geeigneter Qualität können die-
se von der Ökostromabwicklungsstelle inhaltlich geprüft und 
der Sachverhalt abschließend beurteilt werden.

Für Fragen zur Abwicklung der Ökostromförderung stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Autoreninfo:
Martin Seidl, LL.M (Leiter Recht), 
MMag. Alexandra Avram (Recht), 
Eva-Maria Entstrasser, BBA  
(Fördermanagement Kleinwasserkraft) 
// alle: OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG

Fördermanagement der OeMAG  
Abwicklungsstelle für Ökostrom AG:
Tel. +43 5 787 66-10
Für Anlagen in Vorarlberg und Tirol: 
Tel. +43 5 787 66-20

INFO

1  Gemäß § 23 Abs 5 ÖSG 2012 in Verbindung mit § 18 Abs 1 b ist für 
Kleinwasserkraftanlagen somit von 4.800 Volllaststunden auszugehen.

2  Für alle Anträge, welche ab 2018 eingereicht werden, ist ein allfälliger 
Eigenversorgungsanteil in Abzug zu bringen.Fo
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Blackouts sind regionale oder auch überregio-
nale Stromausfälle mit weitreichenden Folgen 
für die Gesellschaft. 

Wie am Beispiel Indiens in weiterer Folge zu 
sehen ist, kann ohne entsprechende Vorberei-
tung dadurch das gesamte öffentliche Leben 
zum Stillstand gebracht werden. In Geschäften 
kann nicht mehr gezahlt werden, da Regist-
rierkassensysteme und Kartenlesegeräte nicht 
mehr funktionieren. Krankenhäuser müssen 
mit Dieselstromgeneratoren auf Notstrombe-
trieb schalten, was aber zeitlich nicht unbe-
grenzt möglich ist. Mit einem Blackout gehen 
große volkswirtschaftliche Schäden einher. 
Darauf vorbereitet zu sein zahlt sich also aus!

BlackoutsINFO

Stubenberg, eine Gemeinde mit ca. 2.200 EinwohnerInnen, hat sich auf 
ein sogenanntes Blackout – einen großflächigen Ausfall des Stromnetzes 
– vorbereitet. Mit einem ausgeklügelten Notfallplan möchte sie  
für das Schlimmste gerüstet sein. Dabei wurden die vorhandenen  
Technologien, allen voran Kleinwasserkraftwerke,  
aufeinander abgestimmt, um bei einem Blackout ein  
Funktionieren der Infrastruktur zu garantieren.

Stubenberg – die Blackout-
resistente Gemeinde
WIE SICH EINE OSTSTEIRISCHE GEMEINDE GEGEN 
DEN STROMAUSFALL GEWAPPNET HAT UND  
WELCHE ROLLE DIE KLEINWASSERKRAFT DABEI SPIELT
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Das Risiko eines solchen Stromausfalls ist nicht zu un-
terschätzen. Besonders in Zeiten der Digitalisierung 

sind zum Beispiel ein groß angelegter Hackerangriff und 
ein damit verbundenes Lahmlegen des Stromnetzes nicht 
unwahrscheinlich. Genauso können Naturkatastrophen ei-
ne Ursache für ein Blackout sein. Nichts kann für eine Ge-
meinde schlimmer sein als die Unterbrechung ihrer einzi-
gen Netzverbindung. Immer wieder hört man, auch in Ös-
terreich, von regionalen Stromausfällen nach heftigen 
Stürmen, Lawinen oder Muren. Sind internationale Strom-
leitungen betroffen, kann das auch größeren Gebieten den 
Strom abdrehen. Die Frage lautet somit nicht, ob ein Black-
out kommt, sondern wann! Vorsicht ist daher besser als 
Nachsicht.

Die Gefahren eines weitreichenden Stromausfalls sind der 
österreichischen Bevölkerung jedoch meist unbekannt, und 
das obwohl sie sehr folgenschwer sein können. In Indien 
ist beispielsweise 2012 der bisher größte Stromausfall in 
der Geschichte der Menschheit vorgefallen. 600 Millionen 
Menschen (9 Prozent der Weltbevölkerung) hatten zwei Ta-
ge lang keinen Strom. Die Sicherung einer wichtigen Hoch-
spannungsleitung wurde durch eine Stromnetzüberlastung 
ausgelöst, was in weiterer Folge andere Überlandleitungen 
ausfallen ließ. Dass erhöhter Stromverbrauch zu Netzaus-
fällen führen kann, ist aber auch in Österreich möglich. So 
ist das Stromnetz etwa an heißen Tagen, an denen Klima-
anlagen auf Höchstleistung laufen, besonders stark belas-
tet. In solchen Situationen können bereits kleine Störungen 
zu einer Kettenreaktion und schließlich zu einem komplet-
ten Netzausfall führen.

Um für ein mögliches Blackout gerüstet zu sein, sind de-
zentral organisierte Stromnetze und -produzenten ein si-
cherer Weg. Regionale Stromproduktion bedeutet mehr 
Unabhängigkeit von großen, zentralen Kraftwerken und 
damit einhergehenden langen Stromleitungen mit einem 
dementsprechend höheren Risikopotenzial. Kleinwasser-
kraftwerke sind ein perfektes Beispiel für solch eine siche-
re und nachhaltige Stromversorgung. Insbesondere dann, 

wenn sie für einen Inselbetrieb ausgerüstet sind und eine 
sogenannte Schwarzstart-Fähigkeit besitzen. Dann sind sie 
nicht auf das vorgelagerte Netz angewiesen und können als 
elementares Rückgrat der Energieversorgung, insbesondere 
in Krisensituationen, dienen.

Die Gemeinde Stubenberg selbst ist ein Vorbild in Sachen 
Ökostrom. Die dort ansässigen Wasser-, Sonnen- und Bio-
massekraftwerke produzieren seit Jahren deutlich mehr 
Strom, als in der Gemeinde gebraucht wird. Der Eigener-
zeugungsanteil beträgt sogar mehr als 200 Prozent. Diese 
Gegebenheiten wollte man nutzen, um für einen großflächi-
gen Stromausfall gewappnet zu sein. Auf Initiative von Bür-
germeister Ing. Alexander Allmer wurde ein Plan erstellt, 
wie man den Betrieb kritischer Infrastrukturen sicherstel-
len kann. Bei der Erstellung dieses Konzepts arbeitete das 
E-Werk Stubenberg mit der Feuerwehr sowie Verantwortli-
chen der Infrastruktur zusammen. Damit ist Stubenberg die 
erste österreichische Gemeinde, die sich so umfassend auf 
ein Blackout vorbereitet hat.

Tritt in Zukunft ein Netzausfall im übergeordneten Netz ein, 
kann die Gemeinde eine 20-kV-Insel aufbauen und somit 
die Wasser-, die Wärmeversorgung und die Abwasserent-
sorgung aufrechterhalten. Strom haben aber auch wichtige 
Gebäude wie das Feuerwehrhaus, die Rettungsdienststelle, 
die Arztpraxis, das Gemeindeamt und Wohnungen. Jährlich 
werden in Stubenberg 8,4 Millionen kWh Ökostrom produ-
ziert. Mit 5,8 Millionen kWh trägt die Wasserkraft den größ-
ten Teil dazu bei. Die gute Prognostizierbarkeit der Klein-
wasserkraft gibt im Notfall viel Sicherheit. Sollte der Strom 
ausfallen, kann die Stromversorgung innerhalb von zwei 
Stunden wiederhergestellt werden.

Die Gemeinde Stubenberg ist ein großes Vorbild für eine er-
folgreiche Energiestrategie. Sie hat ein innovatives Konzept 
für den Fall eines Blackouts entwickelt und sichert sich mit 
ihrer Vielzahl an erneuerbaren Energien ab. Die Kleinwas-
serkraft beweist dabei einmal mehr, welch wichtige Rolle 
sie als Rückgrat der Energieversorgung spielt. Fo
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18. & 19. Oktober 2018
congress Schladming

JAHRESTAGUNG 2018
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ÖSTERREICH
kleinwasserkraft

Save the date

www.kleinwasserkraft.at


